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Gebührensatzung 

für die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Velbert 

(Abfallentsorgungs-Gebührensatzung) 

vom 12.12.2018 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffent-

lichen Rechts (TBV AöR), hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 aufgrund der §§ 1,2,4,6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21.Oktober 1969 (GV. NW. 

S.712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
der §§ 5 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21. Juni 1988 (Landesab-
fallgesetz - LAbfG -) (GV. NRW. S.250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Ap-
ril 2017 (GV. NRW. S. 442) und in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) v. 24. 

Februar 2012 (BGBl I S.212), zuletzt geändert Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung mit der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen 
Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – 

GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896) und der Abfallentsorgungssatzung in der Stadt 
Velbert, sowie § 7, 8, 9 und § 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 

durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit der 
Satzung der Stadt Velbert für das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt 

des öffentlichen Rechts vom 07.03.2018 – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fas-
sung – diese Satzung beschlossen: 

§ 1 

Entsorgungsgebühren 

Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts erhebt 
zur Deckung der Kosten für die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Velbert von den Benutzern Ge-
bühren nach dem Kommunalabgabengesetz. 

 

§ 2 

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der an die Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstücke. Den Grundstückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher, die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und sonstige zur Nutzung des Grundstücks in 
gleichem Umfang dinglich Berechtigte gleich. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Ge-
samtschuldner. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.           

(1a) Soweit bei Bestehen von Wohnungs- und Teileigentum gemäß § 3 Abs. 3 der Abfallentsor-
gungssatzung den einzelnen Wohnungs- und Teileigentümern oder Gruppen von Woh-
nungs- und Teileigentümern eigene Abfallbehälter zugewiesen sind, sind diese und nicht 
die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gebührenpflichtig.           

(2) Beim Eigentumswechsel erlischt die Gebührenpflicht des bisherigen Eigentümers mit 
dem letzten Tage des Monats, in dem der Wechsel stattgefunden hat. Anschließend be-
ginnt die Gebührenpflicht des neuen Eigentümers. 
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Der bisherige und der neue Eigentümer sind verpflichtet, dem Kommunalunternehmen 
Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts die Veränderung innerhalb 
von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen. Andernfalls haften beide gesamtschuldnerisch für 
die Zahlung der Gebühren von dem auf den Eigentumsübergang folgenden Monatsersten. 

(3) Beim Anschluss mehrerer Grundstücke an Restmüll- und Biomüllbehälter wird für jedes 
Grundstück die Summe aus der Anzahl der jeweils auf den Grundstücken zum Stichtag 
gemeldeten Personen und/oder die für die auf dem Grundstück anfallenden Abfälle nach § 
13 Abfallentsorgungssatzung errechneten Einwohnergleichwerte berechnet. In dem Ver-
hältnis, in dem die einzelnen berechneten Summen zueinander stehen, wird dann die sich 
nach dem Behältervolumenmaßstab für den/die Restmüllbehälter ergebende Gebühr auf 
die einzelnen Grundstücke verteilt. 
Eine Änderung des Aufteilungsschlüssels kann bei geänderten Verhältnissen nur auf An-
trag und nur zu den in § 13 der Abfallentsorgungssatzung festgelegten Stichtagen erfol-
gen. 

§ 3 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Tag der erstmaligen In-
anspruchnahme der Abfallbeseitigung folgt. Sie erlischt mit Ablauf des Monats, in dem die 
Inanspruchnahme der Abfallbeseitigung endet. 

(2) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung der Abfallbeseiti-
gung hat der Angeschlossene keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren. Dauert die 
Unterbrechung länger als einen Monat, so wird die Gebühr auf Antrag erlassen und zwar 
für je volle 30 Tage der Unterbrechung in Höhe von 1/12 der Jahresgebühr. 

(3) Bei Änderung des Volumens der Abfallbehälter oder Großbehälter im Laufe eines Kalender-
jahres ist das neu zu berechnende Behältervolumen der Veranlagung vom Beginn des Monats 
zugrunde zu legen, der auf die Änderung folgt. 

 

§ 4 

Gebührenmaßstab 

(1) Bemessungsmaßstab für die Ermittlung der Gebühren ist der Rauminhalt der in Anspruch 
genommenen Abfallbehälter (Behältergebühr). 

(2) Maßgebend ist das gemäß der Abfallentsorgungssatzung zum 01.01. des Veranlagungs-
jahres zugeteilte Behältervolumen.  Das Behältervolumen richtet sich nach der von den 
Abgabepflichtigen gewählten bzw. von der TBV AöR bestimmten Art und Größe der Abfall-
behälter. 

(3) Bei einer während des Veranlagungsjahres wirksam werdende Änderung ist die Veranla-
gung zeitanteilig ab Wirksamwerden der Änderung zu ändern. 

(4) Werden Grundstücke im Laufe eines Veranlagungsjahres angeschlossen, so sind sie ab 
dem 1. des auf das Entstehen der Gebührenpflicht folgenden Monats zeitanteilig auf 
Grundlage des zu diesem Zeitpunkt zugeteilten Behältervolumens zu veranlagen. 
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(5) Bemessungsmaßstab für die Abfuhr sperriger Abfälle ist die bereitgestellte Einheit gem. 
Abfallwirtschaftssatzung in der Stadt Velbert. 

 

§ 5 

Gebührensatz 

(1) Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14täglichen 
Wechsel für 

 

1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich  78,00 EURO 

2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich  117,10 EURO 

3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich  156,10 EURO 

4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich  234,10 EURO 

5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich  468,30 EURO 

6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich  1.502,40 EURO 

7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich  2.146,20 EURO 

8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack  3,40 EURO 

Die Behältergebühr beträgt bei alternierender Abfuhr von Bio- und Restmüll im 14täglichen Wech-
sel für diejenigen Gebührenpflichtigen, die von der Teilnahme an der Bio-Müll-Entsorgung befreit 
sind, für 

1. den 40-Liter-Restmüllbehälter jährlich  65,10 EURO 

2. den 60-Liter-Restmüllbehälter jährlich  97,60 EURO 

3. den 80-Liter-Restmüllbehälter jährlich  130,10 EURO 

4. den 120-Liter-Restmüllbehälter jährlich  195,20 EURO 

5. den 240-Liter-Restmüllbehälter jährlich  390,30 EURO 

6. den Restmüllgroßbehälter zu 0,77 cbm jährlich  1.252,40 EURO 

7. den Restmüllgroßbehälter zu 1,10 cbm jährlich  1.789,10 EURO 

8. den Restmüllsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack  2,80 EURO 

 

Wird in den Ausnahmefällen des § 14 Abs. 1 Satz 2 der Abfallwirtschaftssatzung häufiger als 
14täglich Restmüll entsorgt, so vervielfacht sich die Gebühr nach Nr. 1 - 7 entsprechend. 
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Für die im Verkauf erhältlichen Restmüll-Zusatzsäcke (sogenannte Spitzensäcke) von 45-Liter und 
70-Liter werden einheitlich folgende Gebühren erhoben: 

für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 45 Litern je Sack 3,40 EURO 

für den Restmüll-Zusatzsack mit einem Inhalt von 70 Litern je Sack 5,30 EURO. 

Für die Restmüll-Zusatzsäcke wird ein Eigenkompostiererbonus nicht gewährt. 

(2) Die Verwaltungsgebühr für die Abfuhr sperriger Abfälle und Grünschnitte beträgt je Anforde-
rungskarte 2,00 EURO. Die Verwaltungsgebühr für die Anforderungskarte für Sperrmüll ent-
fällt, wenn der Abfallerzeuger bzw. –besitzer den Sperrmüll direkt bei dem städtischen 
Wertstoffhof anliefert.  

 

§ 6 

Auskunftspflicht, Kontrolle, Schätzung 

(1) Die Gebührenpflichtigen und die Abfallbesitzer bzw. - erzeuger auf gewerblich, industriell 
oder sonstigen nicht oder nicht nur zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (vgl. § 7 
Abs.2 und Abs.3 Abfallentsorgungssatzung) haben dem Kommunalunternehmen Techni-
sche Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts alle zur Feststellung der Gebühr er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die An-
zahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Krankenhäusern, Klini-
ken, Wohn-, Pflege-, Kinderheimen, Beherbergungsbetrieben sowie Jugendherbergen. 

(2) Das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts 
ist berechtigt, an Ort und Stelle durch mit Dienstausweis versehene Beauftragte zu prüfen, 
ob die zur Feststellung der Gebühren gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. 

(3) Sofern die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen Angaben nicht oder nur unzu-
reichend gemacht werden, kann das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, 
Anstalt des öffentlichen Rechts die Veranlagung nach einer Schätzung durchführen. 

 

§ 7 

Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Heranziehung und die Fälligkeit der Gebühren richten sich nach der Satzung der Stadt 
Velbert über die Zahlung und Fälligkeit bei der Heranziehung zu Grundabgaben, soweit 
nachfolgend keine andere Regelung getroffen ist. 

(2) Die Gebühren für einen Abfallsack und für eine Anforderungskarte für die Sperrmüll- oder 
Grünschnittabfuhr sind an die von dem Kommunalunternehmen Technische Betriebe Vel-
bert, Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichteten Ausgabestellen bei der Aushändigung 
zu entrichten. Eine Verpflichtung des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Vel-
bert, Anstalt des öffentlichen Rechts zur Rücknahme nicht verwendeter Abfallsäcke oder 
Anforderungskarten für die Sperrmüll- oder Grünschnittabfuhr besteht nicht.Seitens der 
Technischen Betriebe Velbert AöR besteht für Abholscheine für die Jahres-
Grundausstattung an Abfallsäcken (= 12 Säcke a 45 l) außerhalb des jeweils gültigen Ver-
anlagungsjahres keine Einlösungspflicht. 
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§ 8 

Härtefälle 

Im Einzelfall können in Anwendung der Abgabenordnung in Härtefällen die festgesetzten Gebüh-
ren teilweise oder ganz erlassen werden. 
 

§ 9 

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung richten sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 686) 

und dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nord-

rhein-Westfalen - JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebührensatzung gilt das Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Februar 2003 (GV NRW S.156, 
2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Velbert, 12.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka     gez. Sven Lindemann 
Vorsitzender des Verwaltungsrates   Vorstand der Technische Betriebe Velbert AöR 
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Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung des Kommunalunternehmens  

Technische Betriebe Velbert AöR 

 
vom 12.12.2018 

 
 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffent-

lichen Rechts, hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 

2018 (GV. NRW. S. 90) 
und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch 

Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der §§ 55, 56 des  Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771), des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (LWG NRW), in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung was-

ser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), geän-

dert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) sowie des § 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG NRW) vom 08.07.2016 
(GV. NRW. S. 559, 590)  und in Verbindung mit der Satzung für das Kommunalunternehmen 

„Technische Betriebe Velbert AöR“, der Stadt Velbert vom 07.03.2018 folgende Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Anschlussbeitrag 

 
Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der Abwasser-
anlagen, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG von den TBV AöR zu tragen ist, und als Ge-
genleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile 
erhebt die TBV AöR einen Anschlussbeitrag. 

 

§ 2 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlossen wer-

den können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden dürfen; 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch solche Grundstücke, die vor Inkrafttreten dieser Satzung 
angeschlossen werden konnten oder angeschlossen waren. 
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§ 3 

Beitragsmaßstab und Beitragssatz 
 

(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche (Wertzahl). Dabei wird die un-
terschiedliche Nutzung nach Maß (Abs. 3) und Art (Abs. 10) berücksichtigt.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebau-
ungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht ent-
hält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Straße oder 
von der der Straße zugewandten Grundstücksseite. Reicht die bauliche oder gewerbliche 
Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben unberücksichtigt. 

c) Bei Grundstücken an mehreren Straßen bleibt bei der Ermittlung der Grundstücksfläche 
der Teil des Grundstücks unberücksichtigt, der von jeder der Straßenfronten oder Grund-
stücksseiten aus gemessen mehr als 50 m entfernt liegt. 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz ver-
vielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
 Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist  100 v.H. 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit  125 v.H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit  150 v.H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
5. bei sechs- und siebengeschossiger Bebaubarkeit  200 v.H. 
6. für jedes weitere Geschoss zusätzliche 5 v.H. 
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl 
aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse 
im Sinne der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend gewerblich, in-
dustriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist 
diese zugrunde zu legen. 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als ein-
geschossig bebaubare Grundstücke. 

(7) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig 
oder im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die höhere Geschosszahl anzusetzen. Gemeinbe-
darfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren Grundstücksflächen auf-
grund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden 
überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Klein-
gartengelände) werden mit 50 v. H. der Grundstücksflächen angesetzt. 
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(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 
noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist  

a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in 

der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. Hinzuge-
rechnet werden Untergeschosse gemäß Absatz 4. 

c) Bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken gilt Abs. 7 entsprechend. 

(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je 
angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(10) Die nach Abs. 3 Nr. 1 bis 6 ermittelten Vomhundertsätze sind für Grundstücke in Gewerbe-, 
Kern- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die in anders beplanten oder unbeplan-
ten Gebieten liegen, aber überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise 
(z.B. Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude) genutzt werden, um 50 v. H. zu erhöhen. 
Das gilt auch für unbebaute Grundstücke, auf denen eine bauliche oder sonstige Nutzung zu-
lässig ist, wenn die Grundstücke in der näheren Umgebung überwiegend gewerblich, indust-
riell oder in gleichartiger Weise genutzt werden bzw. genutzt werden dürfen. 

(11) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung der Abwässer eine Vorklärung auf dem 
Grundstück verlangt oder darf nur Regenwasser oder Überlaufwasser aus Grundstücksklär-
anlagen oder nur Schmutzwasser in die Abwasseranlagen eingeleitet werden, ermäßigt sich 
der Anschlussbeitrag um die Hälfte. Dies gilt nicht für Grundstücke, auf denen Neutralisati-
ons- und Entgiftungsanlagen zugelassen sind. 

Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlagen die Notwendigkeit der Vorklärung o-
der erfolgt später ein Vollanschluss, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschluss-
betrages nachzuzahlen. 

§ 4 

Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlagen angeschlossen 
werden kann. Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühes-
tens jedoch mit dessen Genehmigung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 11 Satz 3 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das 
Grundstück mit dem Vollanschluss an die Abwasseranlagen angeschlossen werden kann. 

(3) Für Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

§ 5 

Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 6 

Beitragssatz und Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 6 Euro je Wertzahl. 

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7 

Benutzungsgebühren 

 
Benutzungsgebühren werden erhoben für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zur De-
ckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 KAG so-
wie nach § 9 Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit § 2 AbwAG NRW zur Deckung der Kos-
ten für die Entsorgung privater Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgruben. 

§ 8 

Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühren bemessen sich 

1. für die Ableitung von Schmutzwasser nach der von dem angeschlossenen Grundstück 
den Abwasseranlagen unmittelbar oder mittelbar zugeführten Schmutzwassermenge 

2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, unabhängig davon, ob dieses als Brauchwas-
ser verwendet wird, nach der überbauten oder sonst befestigten Grundstücksfläche, so-
weit diese unmittelbar oder mittelbar an die Abwasseranlage angeschlossenen ist oder 
das Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund des Gefälles in die Abwasseranlage ge-
langt. 

(2) Als gebührenpflichtige Schmutzwassermenge gilt unbeschadet der in dieser Satzung ge-
troffenen Ausnahmeregelungen: 

1. die von öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen gelieferte und berechnete 
Wassermenge (Regelfall), 

2. die Gewässern entnommene und dem Grundstück zugeführte Wassermenge, 
3. die auf dem Grundstück zutage geförderte Wassermenge, 
4. die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
5. die dem Niederschlagswasser zur weiteren Verwertung entnommene Wassermenge, so-

weit sie letztlich in den städtischen Kanal mittelbar oder unmittelbar eingeleitet wird 
(Brauchwasser). 

 
(3) Von der Wassermenge nach § 8 Abs. 2 wird auf Antrag des Gebührenpflichtigen die Was-

sermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitet wurde (Was-
serschwundmenge). Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflich-
tigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf sei-
ne Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu 
führen. 

1. Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
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2. Wasserzähler 

Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf 
seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktionierenden und geeichten Wasserzäh-
ler zu führen. Der Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem 
Anhang B Nr. 6.1 der Bundes- Eichordnung durch einen neuen, geeichten Wasserzähler 
ersetzt werden. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 

3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasser-
schwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, 
so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. 
Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren 
Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden 
und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 
sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehalte-
nen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen 
nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen 
auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen 
Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit 
der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 

 
4. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 9 

cbm/Jahr für jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Viehzahl an dem 
Stichtag der Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 
 

(4) Sind Bedingungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 – 5 vorhanden, ist die im vorigen Kalenderjahr ge-
förderte Wassermenge bzw. eingeleitete Brauchwassermenge vom Grundstückseigentümer 
bis zum 31.08. vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes der TBV AöR nachzuwei-
sen. Werden die Angaben nicht rechtzeitig oder nicht zutreffend gemacht, sind die TBV AöR 
berechtigt, die Schmutzwassermenge oder die an die Abwasseranlagen angeschlossene 
Grundstücksfläche nach pflichtgemäßen Ermessen, unter Berücksichtigung vergleichbarer 
Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles, zu schätzen und die Schätzwerte der Ge-
bührenberechnung zugrunde zu legen. Dies gilt hinsichtlich der Ermittlung der Schmutzwas-
sermenge auch dann, wenn der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversorgungsanlagen 
keinen Wassermesser einbauen lässt oder der Wassermesser nicht richtig oder überhaupt 
nicht angezeigt hat. 

(5) Für Wasserschwundmengen (§ 8 Abs. 3) ist der Antrag mit den zum Nachweis erforderlichen 
Angaben und Unterlagen bis zum 31.08. vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraums 
schriftlich bei den TBV AöR zu stellen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichti-
gung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 31.08. auf ei-
nen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 

 
(6) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die Abwasseranla-

gen eine vollbiologische Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück verlangt oder 
dürfen nur Schmutzwasser ohne Fäkalien abgeleitet werden, ermäßigt sich die Gebühr auf 
den in § 9 Abs. 2 Nr. 2.2 genannten Gebührensatz. 
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(7) Die Gebühren werden bemessen nach der Menge des abgesaugten Abwassers bzw. der ab-
gesaugten Klärschlämme (einschließlich eventuell erforderlichen Spülwassers). Die kleinste 
Maßeinheit beträgt 0,5 cbm. 

(8) Begrünte Dachflächen bleiben bei der Berechnung der überbauten oder sonst befestigten 
und an die Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Grundstücksfläche 
unberücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser zu 100 % als Brauchwasser im Sinne 
des Absatzes 2 Ziffer 5 weiterverwertet wird, bleiben bei der Gebührenbemessung ebenfalls 
unberücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser nur zum Teil verwertet wird, werden 
nur nach dem Anteil der nicht verwerteten Niederschlagswässer veranlagt.  
Wasserdurchlässige, befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen (z.B. Öko-
pflaster, o.ä.) werden bei der Bemessung der Gebühr mit 50 v.H. der befestigten Fläche an-
gesetzt. 

§ 9 

Berechnungseinheit, Gebührensatz 

 
(1) Berechnungseinheiten für die Gebühren sind für Schmutzwasser ein Kubikmeter (cbm) der 

gebührenpflichtigen Schmutzwassermenge und für Niederschlagswasser ein Quadratmeter 
(qm) der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten 
Grundstücksfläche. 

(2) Die Gebührensätze je Berechnungseinheit betragen: 

1. je qm angeschlossene überbaute und befestigte Grundstücksfläche 

1.1. für die Ableitung und Reinigung 1,67 Euro 
 

1.2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, für das ein 1,22 Euro  
Gebührenpflichtiger einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 
 

2. je cbm eingeleitetes Schmutzwasser  
 

2.1. für die Ableitung und Reinigung  2,82 Euro 
 

2.2. für die Ableitung von Schmutzwasser, für das ein 
Gebührenpflichtiger einen Reinhaltungsbeitrag 

unmittelbar an einen Wasserverband leistet,  1,50 Euro 
 

(3) Der Gebührensatz nach § 8 Abs. 6 beträgt je cbm 32,02 Euro 

 

 § 10 

Berechnungszeitraum 
 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

1. Als Schmutzwassermenge gilt - unbeschadet der auf Nachweis nach § 8 Abs. 3 abzuset-
zenden Wassermenge - die Wassermenge nach § 8 Abs. 2. Im Falle des § 8 Abs. 2 Ziff. 
1 gilt als Schmutzwasser die Frischwassermenge, die bis zum 31.07. vor Beginn des je-
weiligen Veranlagungszeitraumes für 12 aufeinander folgende Monate (Berechnungszeit-
raum) vom Wasserversorgungsunternehmen abgelesen wurde. Ist in einem Zeitraum von 
24 Monaten vor dem genannten Stichtag ein über annähernd 12 Monate entstandener 
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Wasserverbrauch nicht abgelesen worden, wurde stattdessen jedoch ein Wasserver-
brauch festgestellt, dessen Ablesezeitraum mindestens 8 Monate umfasste, so wird zur 
Festlegung taggenau auf 365 Tage hoch- bzw. heruntergerechnet. Sind in den zwei vor 
dem genannten Stichtag liegenden Jahren mehrere hoch- oder herunter rechenbare 
Wasserverbräuche festgestellt worden, so ist davon für die Hochrechnung derjenige mit 
dem aktuellsten Ablesetermin zu wählen. Die nach § 8 Abs. 3 abzusetzende Schwund-
wassermenge ist für den Zeitraum zu ermitteln, der Grundlage der Ermittlung der 
Schmutzwassermenge ist. Demnach ist bei Zugrundelegung der Frischwassermenge 
gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 die Schwundwassermenge für einen Zeitraum von 12 aufeinan-
der folgenden Monaten bis zum Zeitpunkt der mitgeteilten Ablesung durch das Wasser-
versorgungsunternehmen i.S.v. § 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 2 abzulesen und mitzuteilen; die 
Regelungen zur Hoch- und Herunterrechnung nach § 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 3 und 4 gelten 
entsprechend. 

2. Für die Festsetzung der an die Abwasseranlage angeschlossenen überbauten oder sonst 
befestigten Grundstücksteile gilt die Fläche nach dem Stand vom 30. November des Vor-
jahres. 

3. Als gebührenpflichtige Abwasser- bzw. Schlammenge gilt die Menge, die in dem Kalen-
derjahr aus den privaten Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgruben 
abgesaugt worden ist. Abzurechnen ist, sobald den TBV AöR nach Ablauf des Kalender-
jahres, die abgesaugte Menge  von dem beauftragten Entsorgungsunternehmen mitge-
teilt wird. 

(2) Sofern die Schmutzwassermenge nicht nach Abs. 1 Nr. 1 ermittelt werden kann, ist die Jah-
resschmutzwassermenge nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung vergleich-
barer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles zu schätzen. Die Regelungen des § 8 
Abs. 3 bis 5 gelten sinngemäß. 

(3) Beim erstmaligen Anschluss eines Grundstückes ist als Fläche im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 die 
bebaute oder sonst befestigte Fläche zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der Abwas-
seranlagen zugrunde zu legen.  

§ 11 

Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die Abwasseranlagen angeschlossenen Grund-

stücks. Dem Eigentümer steht ein Erbbauberechtigter, Wohnungseigentümer und Woh-
nungserbbauberechtigter im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, ein Nießbraucher und 
ein sonstiger zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigter gleich. Schulden mehrere 
eine und dieselbe Gebühr, haften sie als Gesamtschuldner. 
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem 1. des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem auf dem Grundstück anfallendes Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in die 
Abwasseranlagen eingeleitet worden ist. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Ende des Mo-
nats, in dem die Einleitung von Abwasser in die Abwasseranlagen endet. Das gilt auch bei ei-
ner Änderung der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befes-
tigten Grundstücksfläche. 

(3) Die Gebührenpflicht durch die Eigentümer der an die privaten Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abwassersammelgruben angeschlossenen Grundstücke beginnt mit der betriebsfertigen 
Herstellung der Grundstücksentwässerungseinrichtung. Die Gebührenpflicht endet mit der 
Beseitigung dieser Einrichtung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so 
wird die in diesem Jahr bis dahin entsorgte Abfuhrmenge veranlagt. 
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(4) Im Falle des Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats gebüh-
renpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Der bisherige Eigentümer haftet ge-
samtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, 
in dem die TBV AöR Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhält. Für sonstige Gebühren-
pflichtige gilt dies entsprechend. 

§ 12 

Heranziehung und Fälligkeit 

 
Für die Heranziehung und Fälligkeit gelten die Regelungen der Satzung der Stadt Velbert über die 

Zahlung und die Fälligkeit bei der Heranziehung zu Grundabgaben in der zurzeit gültigen Fas-

sung entsprechend. 

 

§ 13 

Auskunftspflicht 

 
Die in § 11 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen und deren gesetzliche Vertreter oder Bevoll-
mächtigte sind verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung maßgebenden Tatsachen inner-
halb einer angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen. Mit Dienstausweis verse-
hene Beauftragte der TBV AöR sind berechtigt, Feststellungen an Ort und Stelle zu treffen und 
zweckdienliche Auskünfte einzuholen. 

 

§ 14 

Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

(1) Die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer haben den TBV AöR die Kosten für die 
Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der tatsächlichen, durch Unternehmerrechnung 
nachzuweisenden Höhe zu ersetzen. 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Fertigstellung des Grundstücksanschlusses 
(Anschlusskanal). 

 

§ 15 

Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, zu dem ein Anschluss verlegt ist. Ist das 

Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbaube-
rechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(2) Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil ersatzverpflichtet, der 
dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur Gesamtfläche der beteiligten 
Grundstücke entspricht. 

 

§ 16 

Fälligkeit  

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 
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§ 17 

Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgaben-

ordnung i.d.F. vom 1.10.2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 
 
 

§ 18 

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

 
(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung richten 

sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 

686) und dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nord-

rhein-Westfalen - JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der 

zurzeit gültigen Fassung.  

(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung gilt das Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 19.2.2003 
(GV NRW S. 156, 2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

 

§ 18 a 

Übergangsregelung 

 
(1) Solange die Wasserversorgungsunternehmen zum 31.07. die Frischwassermenge nicht       

für 12 aufeinander folgende Monate ermitteln können, ist der Verbrauch bis zur erstmaligen 
Abrechnung im roulierenden System auf ein Jahr hochzurechnen. 

(2) Für Grundstücke gem. §10 (1)3, die in 2008 nicht veranlagt waren, aber entsorgt wurden, 
wird im Januar 2009 die abgesaugte Menge rückwirkend veranlagt. 

 

§ 19 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft. 
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Bekannt m achungsanor dnung  
 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 12.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka     gez. Sven Lindemann 
Vorsitzender des Verwaltungsrates   Vorstand der Technische Betriebe Velbert AöR 
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Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und 

die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren  

(Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung) 

 
vom 12.12.2018 

 

Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW  S. 666, zuletzt geän-

dert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der §§ 3 bis 5 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. 
NW, S. 706,1976, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 
(GV. NRW. S. 868), der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 

des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit der Satzung der Stadt 
Velbert  für das Kommunalunternehmen Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentlichen 

Rechts vom 07.03.2018 – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – hat der 
Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffentli-

chen Rechts, in seiner Sitzung am 11.12.2018 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Die TBV AöR betreibt im Stadtgebiet Velbert die Reinigung und Winterwartung der dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb 
der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch 
nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 
einem Dritten übertragen wurde. 

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege der öffent-
lichen Straßen. Zur Fahrbahn gehören alle Verkehrsflächen, die zumindest auch dem flie-
ßenden oder ruhenden Fahrzeugverkehr zu dienen bestimmt sind, die tatsächlich für Zwe-
cke des Fahrzeugverkehrs genutzt werden können und bei denen im Falle einer Nutzung 
durch Fußgänger und Fahrzeuge der Fahrzeugverkehr nicht nur untergeordnete Bedeu-
tung hat. Gehwege sind neben den selbständigen Fußgängerwegen diejenigen Verkehrs-
flächen, die erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung nur durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Bei Straßen, die in einer Ebene angelegt sind, gilt 
ein 1 m breiter Streifen entlang der Anliegergrundstücke, in Fußgängerzonen ein 1,50 m 
breiter Streifen entlang der Anliegergrundstücke als Gehweg.  

(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das Schnee-
räumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgän-
gerüberwege, Radwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und 
Eisglätte. Die Pflicht zur Winterwartung der Fahrbahnen beschränkt sich jedoch auf das 
Räumen und Streuen der für den Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge und der ge-
fährlichen Stellen auf der Fahrbahn. 

(3) Die Straßen, in denen die Winterwartung der Fahrbahnen von der TBV AöR vorgenommen 
wird, sind im Verzeichnis  I  a) und b) sowie III mit der Winterdienstpriorität gekennzeich-
net. Das Straßenreinigungs- und Winterdienstverzeichnis sind Bestandteil dieser Satzung. 
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§ 2 

Reinigungs- und Winterwartungspflicht der Grundstückseigentümer/innen 

(1) Die Reinigung und Winterwartung der Gehwege innerhalb der geschlossenen Ortslagen, 
bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, wurde den Eigen-
tümern der durch sie erschlossenen und angrenzenden Grundstücke (§ 4) gemäß der Sat-
zung über die Übertragung der Reinigungs- und Winterwartungspflicht bei öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen auf die Grundstückseigentümer/innen in der Stadt Velbert in 
der jeweils gültigen Fassung auferlegt. Außerdem wurde in der vorstehend genannten Sat-
zung die Reinigung und Winterwartung der im anliegenden Straßenverzeichnis unter II 
aufgeführten Straßen, Wege und Plätze und alle nicht näher bezeichneten Wege und 
Treppenanlagen auf die Eigentümer der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke übertragen. Die Sommerreinigung der Straßen und Gehwege der im anlie-
genden Verzeichnis III aufgeführten Straßen, Wege und Plätze wurde auf die Eigentümer 
der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke übertragen. Sind die 
Grundstückseigentümer an beiden Seiten der Straßen, Wege und Plätze reinigungspflich-
tig, so erstreckt sich die Reinigung und die Winterwartung nur bis zur Mitte dieser zu reini-
genden Flächen. Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Eigentümer vor-
handen, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. In Sackgassen 
sind von den Eigentümern von Kopfgrundstücken Vereinbarungen mit den Nachbarn zum 
abwechselnden Kehren, Streuen und Räumen zu treffen.                                                                                                                                                  

           Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung und liegt als Anlage bei. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte. 

(3) Der Reinigungs- und Winterdienstpflichtige kann sich zur Erfüllung seiner Pflichten Dritter 
bedienen, behält aber die Kontrollpflicht. 

(4) Die Bahnhofstreppe wird auf Antrag der Anlieger von der TBV AöR gegen Zahlung eines 
kostendeckenden Entgeltes gereinigt. 
 

§ 3 

Art und Umfang der Reinigungs- und Winterwartungspflicht für die Grundstückseigentü-

mer/innen 

(1) Die Gehwege und Fahrbahnen der im Verzeichnis unter I b), II und unter III aufgeführten 
Straßen, Wege und Plätze sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal in 2 Wochen zu 
säubern. Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzung, welche 
die Hygiene erheblich beeinträchtigen, eine Behinderung oder Verkehrsgefährdung z. B. 
durch Papier, Flaschen, Scherben, Laub und Äste darstellen. 

Unkraut ist auf befestigten Flächen zu entfernen, wenn es den Straßenverkehr behindert, 
die nutzbare Breite des Gehweges so einschränkt, dass eine Mindestbreite von 1,00 m 
nicht mehr gewährleistet ist oder geeignet ist, Straßenbeläge zu beschädigen. 

Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach 
Beendigung der Säuberung unverzüglich und sachgerecht zu entfernen. 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite - mindestens 
jedoch 1,00 m breit - von Schnee freizuhalten. Dabei sind die Wege zu Ampelanlagen oder 
Fußgängerüberwegen ebenso freizuhalten.                                                                          
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In Fußgängerzonen ist ein 1,50 m Streifen entlang der Anliegergrundstücke von Schnee zu 
räumen und bei Winterglätte zu streuen, wobei Anbindungen bzw. Querungen zu beräum-
ten Flächen in einer Breite von 1,50 m zu schaffen sind.                                                            
Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen auf 
den von den Grundstückseigentümern zu reinigenden Fahrbahnen zu bestreuen, wobei 
abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. Auf Gehwegen ist 
bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-
tauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz 
von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder -
abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnit-
ten. 

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden 
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden. 

In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 – 20.00 Uhr) gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalles bzw. 
nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 
Uhr) zu beseitigen. 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse müssen die Gehwege so 
von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und 
Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen ge-
währleistet ist. 

(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies 
nicht möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerver-
kehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in 
Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee 
und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg, Radweg und die Fahrbahn ge-
schafft werden. 

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außer-
gewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 2 Verpflich-
teten nicht von seiner Reinigungspflicht. 

 

§ 4 

Begriff des Grundstücks 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das im Grundbuch unter einer be-
sonderen Nummer eingetragene Buchgrundstück. Ausnahmsweise gelten mehrere Buch-
grundstücke als ein Grundstück oder Teile eines Buchgrundstücks wegen ihrer eindeutigen 
räumlichen Aufteilung, ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit und ihrer Erschließung als selb-
ständige Grundstücke.  
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(2) Ein Grundstück wird von der zu reinigenden Straße / Gehweg erschlossen, wenn zu ihr 
rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit besteht und dadurch die Möglichkeit ei-
ner in der geschlossenen Ortslage üblichen und sinnvollen wirtschaftlichen Nutzung eröff-
net wird.  

§ 5 

Benutzungsgebühren 

Die TBV AöR erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen und/oder de-
ren Zugehörigkeit zu einer Winterdienstklasse (Priorität) Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 
KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche In-
teresse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, 
für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die TBV AöR.  

 

§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind für 

(a) die Straßenreinigung: 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlänge) und die Zahl 
der wöchentlichen Reinigungen. Zugewandte Grundstücksseiten sind diejenigen Ab-
schnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, parallel 
oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlaufen. Hat ein Grundstück zu einer 
das Grundstück erschließenden Straße (Erschließungsanlage) keine zugewandte 
Grundstücksseite, so gilt die Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche als zugewandte 
Grundstücksseite. 

(b) den Winterdienst (Winterwartung): 

die der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseiten (Frontlängen) und die 
Zugehörigkeit zu einer Prioritätenklasse. Ansonsten sind die Grundsätze für die Heran-
ziehung zu den Straßenreinigungsgebühren entsprechend anzuwenden.  

(2) Wird ein Grundstück durch mehrere zu reinigenden und/oder für die Winterwartung vorge-
sehenen Straßen erschlossen oder grenzt es mit verschiedenen Grundstücksseiten an 
dieselbe Erschließungsanlage, werden alle an die Erschließungsanlage angrenzenden o-
der ihr zugewandten Grundstücksseiten zugrunde gelegt.  

Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt ihrer ge-
raden Verlängerung zugrunde gelegt.  

(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruchteile 
eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
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(4) Die Straßenreinigungsgebühr (§ 5) beträgt bei wöchentlich einmaliger Reinigung jährlich je 
Meter Grundstücksgrenze (Abs. 1 und 3) 

a) für die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen 

für das Jahr 2019 

Durchgangsstraßen und Zentraler Omnibus Bahnhof (Z O B) 

(Straßenkategorie A) 1,87 Euro 

Verbindungsstraßen (Straßenkategorie B) 1,98 Euro 

Anliegerstraßen (Straßenkategorie C) 2,10 Euro 

b) für die im Verzeichnis I unter (b) aufgeführten Straßen 

für das Jahr 2019 

Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen (Kat D) 5,64 Euro 

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entspre-
chend. 

(5) Für den Winterdienst wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie beträgt jährlich je Meter 
Grundstücksseite für  

a) die im Verzeichnis I unter (a) aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 1,84 Euro 

die Winterdienstkategorie 2  1,19 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,87 Euro 

b) die im Verzeichnis I unter b) aufgeführten Straßen  

     die Winterdienstkategorie 1 0,79 Euro 

c) die im Verzeichnis III aufgeführten Straßen für: 

die Winterdienstkategorie 1 1,84 Euro 

die Winterdienstkategorie 2 1,19 Euro 

die Winterdienstkategorie 3 0,87 Euro 

 

(6) Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 4 Buchstabe a) und b) genannten Gebüh-
rensätzen sowie die Anzahl der wöchentlichen Straßenreinigungen in den einzelnen Stra-
ßen und die Zugehörigkeit  einer Straße zu den in Absatz 5 Buchstabe a), b) und c) ge-
nannten Gebührensätzen für die Winterwartung ergeben sich aus dem Straßenverzeichnis 
I und III, das Bestandteil dieser Satzung ist. 
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§ 7

Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. § 2 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.  Wenn und soweit nach § 4 Abs. 2 der Satzung der TBV AöR über grund-
stücksbezogene Benutzungsgebühren eine Aufteilung der Gebühren auf die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern er-
folgt, sind anstelle der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern in Höhe ihres An-
teils an der Wohnungseigentümergemeinschaft gebührenpflichtig.     
Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(2) Im Falle eines Eigentums- oder Erbbaurechtswechsels ist der neue Rechtsinhaber vom 
Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Der 
bisherige und der neue Rechtsinhaber sind verpflichtet, dem Bürgermeister den Eigentums 
oder Erbaurechtswechsel innerhalb von 2 Wochen schriftlich mitzuteilen, andernfalls haften 
beide gesamtschuldnerisch für die in der Übergangszeit fällig gewordenen Gebühren. 

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

§ 8

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regelmä-
ßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die re-
gelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 
die Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Falls die Reini-
gung aus zwingenden Gründen  für weniger als einen Monat eingestellt oder für weniger  
als drei Monate eingeschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminde-
rung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parken-
der Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der 
Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch 
auf Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Klagefrist gegen die folgende Jahresveran-

lagung schriftlich geltend gemacht werden. 

(3) Für die Fälligkeit der Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren gilt die Satzung der 
Stadt Velbert über die Zahlung und die Fälligkeit bei der Heranziehung von Grundabgaben 
vom 17.12.2008 in der jeweils gültigen Fassung entsprechend. 
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§ 9

Ordnungswidrigkeiten 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung können 
mit Bußgeld geahndet werden. Die Geldbuße beträgt mindestens  5,-- €. Sie beträgt bei vorsätzli-
chen Zuwiderhandlungen höchstens 1.000,-- €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen höchstens 
500,-- €. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295). 

§ 10

Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgaben-

ordnung vom 1.Oktober 2002 (BGBl I S.3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 

§ 11

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung  

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Velbert, 12.12.2018 

gez. Dirk Lukrafka gez. Sven Lindemann 
Vorsitzender des Verwaltungsrates Vorstand der Technische Betriebe Velbert AöR 



Verzeichnis I

Öffentliche Straßen, deren Fahrbahnen von den Technischen Betrieben Velbert AöR gereinigt werden

a) Straßen, deren Fahrbahnen gereinigt werden:

Straße Zahl der

wöchent-

lichen

Reinigung

Winter-

dienst-

priorität

Straßen-

kategorie

Sommer-

reinigung

Abbestraße 1 *3 C

Adalbert-Stifter Straße 1 *2 C

Agnes-Miegel-Weg von Wimmersberger Straße bis Paul-Keller-

Straße
1 *2 C

Ahornstraße 1 *1 C

Akazienstraße 1 *2 C

Albertstraße 1 *2 C

Alexander-Wolff-Straße 1 *2 C

Alte Bahn von Deller Straße bis Haus Nr. 4 1 *3 C

Alte Poststraße 1 *2 C

Am Bölkumer Busch 1 *2 C

Am Brangenberg außer Stichweg von Haus Nr. 62 bis Haus Nr. 69 1 *3 C

Am Buchenhang 1 *2 C

Am Buschberg - ohne Stichstraßen 1 *3 C

Am Büschgen 1 *2 C

Am Buschkothen 1 *3 C

Am Deilbach bis Gabelung 1 *2 C

Am Diek 1 *3 C

Am Diependal 1 *3 C

Am Feldgen 1 *2 C

Am Grünewald 1 *3 C

Am Hardenberger Hof 1 *1 C

Am Heidefeld 1 *2 C

Am Höfgessiepen 1 *2 C

Am Kalksteinbruch 1 *2 B

Am Karrenberg - ohne Stichstraße von Haus Nr. 17a bis Haus Nr. 21

und ohne Stichstraße zu den Häusern 1 bis 1g
1 *2 C

Am Kattensiepen von Am Steinmetz bis Am Höfgessiepen 1 *2 C

Am Klarensprung 1 *3 C

Am Kostenberg 1 *1 C

Am Lieversholz 1 *3 C

Am Lindenkamp bis Mettmanner Straße 1 *1 C

Am Lindenkamp - Stichstraße ab Haus Nr. 41 zum Wendehammer
1 *3 C

Am Lomberg 1 *1 C

Am Neuhauskothen von Haus Nr. 14 bis Wendeplatz 1 *2 C

Am Nordhang mit allen Stichstraßen 1 *3 C

Am Nordpark 1 *2 C

Am Nottekothen 1 *3 C

Am Offers bis Z O B 1 *2 C

Am Pastoratsberg 1 *1 C

Am Rosenhügel 1 *1 B

Am Scharpenberg 1 *2 C

Am Schmachtenberg 1 *1 C
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Amtsblatt der Stadt Velbert vom 21. Dezember 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 



Verzeichnis I

Öffentliche Straßen, deren Fahrbahnen von den Technischen Betrieben Velbert AöR gereinigt werden

a) Straßen, deren Fahrbahnen gereinigt werden:

Straße Zahl der

wöchent-

lichen

Reinigung

Winter-

dienst-

priorität

Straßen-

kategorie

Sommer-

reinigung

Am Schnappstüber 1 *3 C

Am Schwanefeld 1 *2 C

Am Sonnenhang - ohne Stichweg 1 *2 C

Am Stadtgarten 1 *2 C

Am Steinmetz 1 *2 C

Am Stinder 1 *3 C

Am Thekbusch - ohne Stichweg zwischen den Häusern Nr. 66 und

82
1 *1 C

Am Wasserfall - ohne Stichweg zu den Häusern Nr. 1 bis 43 1 *2 B

Am weißen Stein 1 *2 B

Amselstraße bis Haus Nr. 27 1 *2 C

An der Hoddelskiep 1 *3 C

An der Kehr 1 *1 C

An der Lantert von Langenberger Straße bis Am Hackland,

ohne Stichstraßen
1 *3 C

An der Mähre 1 *3 C

An der Maikammer 1 *2 C

An der Wildenburg bis Wendeplatz 1 *2 C

Anemonenweg 1 *2 C

Ansembourgallee 1 *1 C

Antoniusstraße 1 *2 C

Asternweg 1 *3 C

Auf dem Einert 1 *2 C

Auf den Pöthen 1 *1 C

Auf der Beek 1 *2 C

Auf der Drenk 1 *2 C

Auf der Egge 1 *2 C

Auf der Höhe 1 *2 C

Auf’m Angst 1 *2 C

Bahnhofstraße von Friedrichstraße bis Koelverstraße 2 *2 B

Bahnhofstraße von Koelverstraße bis Güterstraße 1 *2 B

Bahnhofstraße. v. Güterstraße bis Metallstraße 2 *1 B

Bahnhofstraße von Metallstraße bis Siemensstraße 1 *1 B

Bahnstraße 1 *2 C

Balkhauser Weg 1 *1 C

Bartelsheide 1 *3 C

Bartelskamp 1 *3 C

Bastersteichstraße 1 *2 C

Beerenbusch 1 *3 C

Beethovenstraße 1 *2 C

Benderstraße von Wiemerstraße bis Sophienstraße 1 *1 C

Bergische Straße 1 *3 C

Bergstraße 1 *1 C

Berliner Straße 2 *1 A
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Verzeichnis I

Öffentliche Straßen, deren Fahrbahnen von den Technischen Betrieben Velbert AöR gereinigt werden

a) Straßen, deren Fahrbahnen gereinigt werden:

Straße Zahl der

wöchent-

lichen

Reinigung

Winter-

dienst-

priorität

Straßen-

kategorie

Sommer-

reinigung

Bernsaustraße von Lohbachstraße bis Haus Nr. 35 (gegenüber) 2 *1 A

Bessemerstraße 1 *2 C

Birkenhang 1 *1 C

Birkenstraße 1 *1 B

Birschelsweg 1 *2 C

Birther Straße

von Autobahnbrücke u. Röntgenstr. bis Ende Haus Nr. 57
2 *1 B

Birther Straße von Haus Nr. 57 bis Wendeplatz 1 *3 C

Bismarckstraße 1 *1 B

Bleiberg von Bleibergstr. bis Flurstücke 783/199 u. 784/199 1 *3 C

Blücherstraße 1 *2 C

Blumenstraße von Offerstraße bis Nedderstraße 1 *2 C

Bodensfeld von Looker Straße bis Wendeplatz 1 *1 C

Bogenstraße bis Haus Nr. 45 1 *1 A

Bökenbuschstraße von Haus Nr. 14/17 bis Haus Nr. 24 1 *1 A

Bonsfelder Straße von Haus Nr. 73 bis Grenzweg 2 *1 A

Bonsfelder Straße von Haus Nr. 8 b bis Haus Nr. 64 2 *1 A

Borsigstraße 1 *2 C

Boschstraße 1 *2 C

Brahmsstraße 1 *3 C

Brangenberger Straße von Langenberger Straße bis Siedlung 1 *3 C

Brehmstraße 1 *3 C

Breslauer Straße 1 *3 C

Brinker Höhe 1 *1 C

Brinker Weg bis Haus Nr. 36 - ohne Stichweg bis Haus Nr. 3a 1 *1 C

Bruckner Straße 1 *3 C

Buchenstraße 1 *1 C

Bunsenstraße 1 *2 C

Burgfeld 1 *2 C

Burgstraße 1 *2 C

Cranachstraße von Friedrich-Ebert-Str. bis Günther-Weisenborn-Str.
1 *2 C

Dahlienweg 1 *3 C

Dammstraße 1 *2 C

Danziger Platz 1 *3 C

David-Peters-Straße 1 *1 C

Deller Straße 1 *1 A

Denkmalstraße 1 *1 C

Diefhauser Weg 1 *2 C

Diekstraße 1 *3 C

Dieselstraße 1 *2 C

Diesterwegstraße 1 *2 C

Distelbusch 1 *3 C

Dompfaffenweg 1 *3 C
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Öffentliche Straßen, deren Fahrbahnen von den Technischen Betrieben Velbert AöR gereinigt werden

a) Straßen, deren Fahrbahnen gereinigt werden:

Straße Zahl der

wöchent-

lichen

Reinigung

Winter-

dienst-

priorität

Straßen-

kategorie

Sommer-

reinigung

Dönbergstraße 1 *2 C

Don-Bosco-Straße von Hans-Böckler-Straße bis Wendeplatz 1 *3 C

Donnenberger Straße bis Haus Nr. 83 ohne Stichweg 1 *1 C

Donnerstraße von Hauptstraße bis Straße des 17. Juni 1 *2 C

Drosselweg 1 *3 C

Dürerstraße 1 *2 C

Eduard-Schulte-Straße 1 *3 C

Eichendorffstraße außer Haus Nr. 10 - 20 und Haus Nr. 42 - 52 1 *1 C

Eichenkreuzweg 1 *1 C

Eichenstraße bis Haus Nr. 71 1 *1 C

Eichholzstraße bis Wendeplatz 1 *3 C

Eickheisterstraße von Langenberger Straße bis Haus Nr. 7 1 *2 C

Einsteinstraße 1 *3 C

Eintrachtstraße von Haber- bis Siemensstraße 1 *1 C

Eisenstraße 1 *2 C

Elberfelder Straße von Bernsaustraße bis Tönisheider Straße 1 *1 A

Elberfelder Straße von Zum Hasenkampsplatz bis

Elberfelder Straße 88
2 *1 A

Elberfelder Straße von Lohbachstraße bis zur Elberfelder Straße

197/204
2 *1 A

Elisabethstraße 1 *3 C

Elsbeeker Straße 1 *1 C

Elsternweg 1 *2 C

Emil-Schniewind-Straße 1 *1 C

Ernst-Moritz-Arndt-Straße
1 *1 C

Ernst-Wiechert-Weg 1 *2 C

Eschenstraße 1 *2 C

Ewald-Jochem-Straße 1 *2 C

Fasanenweg 1 *3 C

Feldstraße 1 *1 C

Feuerdornstraße 1 *3 C

Fexfeld 1 *1 C

Fichtestraße 1 *2 C

Finkenstraße 1 *1 C

Florastraße - ohne Zufahrtswege 1 *2 C

Flurstraße 1 *1 C

Fontanestraße 1 *2 C

Forststraße von Lindenstraße bis Heidestraße 1 *2 C

Friedensstraße 1 *3 C

Friedhofstraße 1 *1 C

Friedrich-Ebert-Straße 2 *1 A

Friedrichstraße von Berliner Straße bis Schmalenhofer Straße 2 *1 A

Friedrichstraße von Grünstraße bis Langenberger Straße 2 *1 B
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Friedrichstraße von Langenberger Straße bis Berliner Straße 1 *1 B

Friedrichstraße von Schloßstraße bis Thomasstraße 2 *1 B

Friedrichstraße von Werdener Straße bis Schloßstraße 1 *1 B

Froebelstraße 1 *3 C

Frohnstraße 1 *1 B

Gartenheimstraße - ohne Bereich von Haus Nr. 7a - 11 1 *1 C

Gartenstraße 1 *2 C

Geranienweg 1 *3 C

Gerhart-Hauptmann-Straße 1 *3 C

Gewerbestraße von Siebeneicker Straße bis Teimbergstraße 1 *2 C

Ginsterweg 1 *3 C

Goebenstraße 1 *1 C

Goethestraße 1 *1 C

Grünheide 1 *1 C

Grünstraße 2 *1 A

Günther-Weisenborn-Straße 1 *2 C

Güterstraße von Küpperstraße bis Kreisverkehr 1 *1 A

Güterstraße von Langenberger Straße bis Südstraße 1 *1 C

Haberstraße 1 *1 C

Halbe Höhe 1 *1 C

Händelstraße 1 *3 C

Hans-Böckler-Straße 1 *1 C

Hardenberger Straße 1 *1 C

Harkortstraße 1 *2 C

Hattinger Straße von Bonsfelder Straße bis Haus Nr. 26 2 *1 A

Hauptstraße von Sambeck bis Haus Nr. 3 2 *1 B

Hauptstraße von Plückersmühle bis Sambeck 1 *1 B

Hebbelstraße mit Flurstück 2011 1 *2 C

Heeger Straße 1 *1 A

Hefeler Straße von Hohenzollernstraße bis Haus Nr. 90 1 *1 A

Heidekamp 1 *3 C

Heidestraße 1 *1 A

Heiligenhauser Straße von Anfang bis Haus Nr. 130 1 *1 A

Heimstättenweg 1 *3 C

Hellerkamp 1 *1 C

Hellerstraße - Haus Nr. 1 und 3 1 *1 C

Herderstraße 1 *3 C

Hermann-Stehr-Weg 1 *2 C

Hertzstraße 1 *3 C

Herzogstraße 1 *2 C

Hildegardstraße 1 *3 C

Hixholzer Weg 1 *3 C

Hochstraße 1 *1 C

Hofer Heide 1 *3 C
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Höferstraße 2 *1 A

Hofstraße 1 *2 C

Hohenbruchstraße von Am Rosenhügel bis Haus Nr. 65 1 *1 C

Hohenzollernstraße von Kolpingstraße bis Höferstraße 1 *1 C

Hohenzollernstraße von Höferstraße bis Bismarckstraße 2 *1 A

Höhfeldstraße 1 *1 C

Hohlstraße von Haus Nr. 14 bis Nr.98 1 *1 C

Hölterhoffstraße 1 *3 C

Höltersheide 1 *3 C

Hölzerstraße 1 *1 C

Honigloch von Bartelskamp bis Wendeplatz 1 *3 C

Hopscheider Weg 1 *1 C

Hospitalstraße 1 *2 C

Hubertusstraße 1 *2 C

Hufelandstraße 1 *3 C

Hügelstraße von Elberfelder Straße bis einschl. Haus Nr. 170 1 *1 C

Hülsenbusch 1 *3 C

Hüserstraße von Bonsfelder Straße bis Klippe 1 *1 B

Im Holz bis Wendeplatz ohne Stichweg 1 *2 C

Im Knippert 1 *3 C

Im Koven 1 *1 C

Im Siepen 1 *2 C

Im Sonnenschein von Zum Papenbruch bis Haus Nr. 8 1 *2 C

Im Spring - ohne Stichstraße 1 *1 C

In den Bieerhöfen 1 *2 C

In den Fliethen 1 *2 C

Ina-Seidel-Weg 1 *2 C

Industriestraße 1 *1 B

Jacob-Lüneschloß-Straße 1 *2 C

Jägerstraße 1 *2 C

Jahnstraße 1 *1 B

Jasminweg bis Wendeplatz 1 *3 C

Johannastraße 1 *3 C

Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 *3 C

Josefinenanger 1 *3 C

Jupiterstraße 1 *2 C

Kaiserstraße 1 *2 C

Kamper Straße von Hauptstraße 16 bis Haus Nr. 18

(Fußgängertunnel)
2 *1 B

Kamper Straße von Haus Nr. 18 bis Ende 1 *1 B

Kantstraße 1 *2 C

Kastanienallee zwischen Birkenstraße und Friedrich-Ebert-Straße
1 *2 C
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Kastanienallee zwischen Mettmanner Straße und Friedrich-Ebert-

Straße
1 *3 C

Keplerstraße 1 *3 C

Kirchplatz

(einschließlich Zuwegung von der Tönisheider Straße)
1 *1 C

Kirchstraße einschl. Stichstraße 1 *2 C

Kirschenknapp 1 *1 C

Kleffmannsweg 1 *1 C

Kleiststraße 1 *2 C

Klippe 1 *1 C

Klosterstraße 1 *1 C

Kocksbusch von Höltersheide bis Wendeplatz 1 *3 C

Koelverstraße 1 *2 B

Kollwitzstraße von Cranachstraße bis Kaiserstraße 1 *2 C

Kolpingstraße 1 *1 B

Königsberger Straße 1 *2 C

Königstraße 1 *2 C

Konrad-Adenauer-Straße von Elsbeeker Str. bis Haus Nr. 35 1 *1 C

Konrad-Zuse-Straße 1 *2 C

Kopernikusstraße 1 *1 B

Krahnheide 1 *2 C

Krankenhausstraße von Vogteier Straße bis Krankenhaus 1 *1 B

Krehwinkler Weg 1 *3 C

Kreiersiepen von Kamper Straße bis Voßkuhlstraße 2 *1 C

Kreiersiepen von Mühlenstraße bis Kamper Straße 1 *1 C

Kriegerheim 1 *3 C

Krumbeckstraße 1 *1 C

Kuhlendahler Straße von Anfang bis Haus Nr. 36 2 *1 A

Kuhler Straße 1 *1 B

Kühlersfeld 1 *2 C

Kuhstraße von Hauptstraße bis Fexfeld 1 *1 C

Küpperstraße 1 *2 C

Kurze Straße von Koelver Straße bis Königstraße 1 *2 B

Laakmannsbusch 1 *1 C

Langenberger Straße von Anfang bis Borsigstraße ohne die Zufahrt

zu den Häusern mit den Nr. 92-94
2 *1 A

Langenhorster Straße - ohne Verbindungsstraße zwischen

Goebenstraße und Langenhorster Straße (entlang der Häuser Nr. 18

- 28)

1 *1 B

Lerchenstraße 1 *1 C

Lessingstraße 1 *2 C

Lieversfeld 1 *3 C

Lilienstraße 1 *2 C
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Lindenstraße 1 *2 C

Lisztstraße 1 *3 C

Lohbachstraße 2 *1 A

Löher Straße 1 *1 C

Lohmühler Berg 1 *1 C

Looker Straße 1 *1 C

Lortzingstraße 1 *3 C

Losenburger Weg 1 *3 C

Lukasstraße von Haus Nr. 4 bis Hölzer Straße 1 *2 C

Marienburger Platz 1 *3 C

Marsstraße 1 *2 C

Marthastraße 1 *3 C

Martin-Luther-Straße 1 *2 C

Meisenstraße 1 *2 C

Memeler Weg von Schopenhauerstraße bis Wendeplatz 1 *3 C

Merkurstraße 1 *2 C

Metallstraße 1 *1 A

Mettmanner Straße von Friedrich-Ebert- Straße bis Ende Bebauung
1 *1 B

Mettmanner Straße zwischen Südstraße und Friedrich-Ebert-Straße
1 *3 C

Milchstraße 1 *1 C

Mittelstraße 1 *2 C

Moltkeplatz 1 *2 C

Moltkestraße 1 *2 C

Mörikestraße 1 *2 C

Mozartstraße 1 *3 C

Narzissenweg 1 *2 C

Nedderstraße von Friedrichstraße bis Offerstraße 2 *2 B

Nedderstraße von Offerstraße bis Z O B 1 *2 C

Nedderstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Dürerstraße 1 *2 B

Nedderstraße von Dürerstraße bis Wendeplatz 1 *2 C

Nelkenweg 1 *3 C

Neptunstraße von Zur Sonnenblume bis Wendeplatz 1 *2 C

Neustraße 1 *1 C

Nevigeser Straße von Schmalenhofer Straße bis Kirchstraße 2 *1 A

Noldestraße 1 *1 B

Nordstraße 1 *2 C

Oberer Eickeshagen 1 *2 C

Oberste Homberg 1 *1 C

Oberste Kamp 1 *3 C

Offerstraße 2 *1 A

Ohmstraße 1 *3 C

Orionweg 1 *2 C
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Oststraße von Anfang bis Bahnhofstraße

und von Grünstraße bis Langenberger Straße
1 *1 B

Oststraße von Bahnhofstraße bis Grünstraße 2 *1 B

Ostumer Weg 1 *3 C

Panner Straße von Hauptstraße bis Straße des 17. Juni 1 *1 A

Panner Straße von Straße des 17. Juni bis Donnerstraße 1 *1 C

Papenfeld 1 *2 C

Paracelsusstraße 1 *1 B

Parkstraße 1 *1 B

Parkstraße Stichweg im Bereich von Haus Nr. 2 und 4 1 *3 C

Paul-Keller-Straße 1 *2 C

Paulstraße 1 *2 C

Pestalozzistraße 1 *2 C

Pfeilstraße 1 *3 C

Planckstraße 1 *3 C

Plutoweg von Zur Sonnenblume bis Wendeplatz 1 *2 C

Posener Straße von Königsberger Straße bis Allensteiner Weg 1 *3 C

Poststraße von Friedrichstraße bis Thomasstraße

und von Friedrich-Ebert-Straße bis Ende
1 *1 B

Poststraße von Thomasstraße bis Friedrich-Ebert-Straße 2 *1 B

Pütterfeld 1 *2 C

Quellenweg 1 *2 C

Regerstraße von Mozartstraße bis Am Nottekothen 1 *3 C

Reiger Weg von Grundstück Seniorenheim bis Tönisheider Straße 1 *1 C

Reiger Weg von Nevigeser Straße bis Haus Nr. 38 1 *2 C

Rheinlandstraße 2 *1 A

Ricarda-Huch-Straße 1 *2 C

Rilkeweg 1 *2 C

Ringstraße 1 *2 C

Robert-Koch-Straße 1 *1 B

Robert-Koch-Straße, Stichstraße Nr. 10-14 1 * 3 C

Rolandsweg 1 *2 C

Röntgenstraße von Von-Humboldt-Straße bis zur Einmündung

Einsteinstraße
1 *1 C

Röntgenstraße ab der  Einmündung Einsteinstraße bis in den

Wendehammer
1 *3 C

Röttgenstraße 1 *2 C

Roonstraße 1 *2 C

Rosenkamp 1 *2 B

Rosenweg 1 *3 C

Rotdornstraße 1 *2 C

Rudolfstraße von Hohenzollernstr.  bis Schlossstr. 1 *3 C

Sambeck 1 *2 C

Saturnstraße 1 *2 C
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Schaesbergstraße 1 *2 C

Schieferbruch 1 *2 C

Schillerstraße 1 *1 C

Schloßstraße - ohne Stichstr. zwischen Haus Nr. 41 und 45, ohne

Stichstr. von Haus Nr. 63 bis 65 und ohne Stichtraße von Haus Nr.

65 bis 69

2 *1 B

Schloßstraße, Stichstr. zwischen Haus Nr. 41 und 45 1 *3 C

Schloßstraße, Stichstr. von Haus Nr. 63 bis 65 1 *3 C

Schloßstraße, Stichstr. von Haus Nr. 65 bis 69 1 *3 C

Schmalenhofer Straße von Friedrichstraße bis Haus Nr. 52 1 *1 A

Schnegelskothen von Uelenbeek bis Wendeplatz 1 *3 C

Schopenhauerstraße von Königsberger Straße bis Haus Nr. 28/31 1 *3 C

Schubertstraße 1 *2 C

Schulstraße 1 *1 C

Schumannstraße 1 *3 C

Schützenstraße 1 *1 C

Schwalbenstraße bis Wendeplatz 1 *3 C

Schwanenstraße von Kolpingstraße bis Sternbergstraße

und von Schlossstrasse bis Goebenstraße
1 *1 B

Schwanenstraße von Sternbergstraße bis Schlossstrasse 2 *1 B

Siebeneicker Straße von Haus Nr. 3 bis Wilhelmstraße 1 *1 C

Siebeneicker Straße von Wilhelmstraße bis Haus Nr. 137 2 *1 A

Siemensstraße 1 *1 B

Simon-Dach-Straße 1 *2 C

Sontumer Straße - ohne Stichweg mit Haus Nr. 27 1 *1 C

Sophienstraße - ohne Stichstraßen 1 *2 C

Sperberstraße 1 *3 C

Spielbergsweg 1 *1 C

Stahlstraße 1 *1 B

Steeger Straße 1 *2 C

Steinbrink 1 *1 C

Steinstraße 1 *2 C

Sternbergstraße 2 *1 A

Stettiner Weg 1 *3 C

Stormstraße 1 *2 C

Südstraße 1 *1 C

Talstraße 1 *2 B

Tannenstraße 1 *1 C

Taubenstraße 1 *3 C

Teichstraße 1 *2 C

Teimbergstraße 1 *2 C

Theodor-Körner-Straße von Wimmersberger Straße bis Rilkeweg 1 *1 C

Thomasstraße 2 *1 A

Titschenhofer Straße 1 *2 C
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Tönisheider Straße von Rommelssiepen bis Wilhelmstraße 1 *1 C

Tönisheider Straße

von Elberfelder Straße bis Löher Straße
1 *1 C

Tulpenweg 1 *3 C

Uelenbeek 1 *2 C

Uferstraße 1 *1 C

Uhlandstraße 1 *2 C

Ulmenweg 1 *3 C

Unterer Eickeshagen - ohne Stichstraße zwischen Haus Nr. 29 und

41
1 *2 C

Unterste Dillenberg 1 *2 C

Unterste Homberg 1 *1 C

Unterste Kamp bis Wendeplatz 1 *2 C

Uranusstraße von Neptunstraße bis Wendeplatz 1 *2 C

Veilchenweg 1 *3 C

Virchowstraße 1 *3 C

Vogteier Straße von Voßkuhlstraße bis

Einmündung Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße
1 *1 A

vom-Bruck-Straße 1 *2 C

von-Behring-Straße von Haus Nr. 2 bis Flurstücke 1240/1518,

von Haus Nr. 109 bis 114 sowie ab Flurstück 930 bis Haus Nr. 233

einschl. Weg in westl. Richtung (Flurstück 898)
1 *3 C

von-Böttinger Straße von Friedrichstraße bis Friedrich-Ebert-Straße
1 *3 C

von-Fraunhofer-Straße 1 *3 C

von-Humboldt-Straße 2 *1 B

von-Laue-Straße 1 *3 C

von-Wendt-Straße 1 *2 C

Voßkuhlstraße 1 *1 A

Voßnacker Straße bis Am Neuhauskothen 15 1 *1 B

Wacholderbusch 1 *3 C

Wagnerstraße 1 *3 C

Waldweg 1 *1 C

Wallstraße 1 *1 C

Walzenstraße - ohne Stichstraße von Heeger Straße bis

Walzenstraße Nr. 5
1 *1 C

Weberstraße 1 *1 C

Weidenstraße ohne Verbindungsweg zur Friedrich-Ebert-Straße 1 *1 C

Weierstall 1 *2 C

Weißdornstraße 1 *2 C

Werdener Straße von Friedrichstraße bis einschl. Haus Nr. 51 1 *1 B

Werner-Buschmann-Str. 1 *2 C

Weststraße 1 *1 C
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Wewersbusch 1 *1 C

Wichernstraße 1 *3 C

Wielandstraße 1 *2 C

Wiemerstraße 1 *2 C

Wiemhof 1 *1 C

Wiesenweg von Elberfelder Straße bis Panoramabad 1 *1 C

Wiesenweg von Panoramabad bis Im Holz 1 *2 C

Wildenhang 1 *2 C

Wildenstein 1 *2 C

Wilhelmshöher Straße – Stichstraße bis Haus Nr. 36 1 *1 C

Wilhelmshöher Straße von Heeger Straße bis Haus Nr. 40 1 *1 C

Wilhelmstraße von Haus Nr. 74 bis Ende 1 *1 A

Wilhelmstraße von Lohbachstraße bis Haus Nr. 73 2 *1 A

Wilhelm-Teleu-Weg v. Looker Str. bis Anf. Haus Nr.6 1 *2 C

Wimmersberger Straße von Wülfrather Straße bis Kantstraße 1 *1 C

Winkelstraße - ohne die privaten Stichstraßen zu den Häusern 6-20,

22-36, 38-52, 54-68, 29-43, 45-53
1 *3 C

Wordenbecker Weg vom Ev. Kindergarten bis Jahnstraße 1 *1 C

Wordenbecker Weg

von Heiligenhauser Straße bis Ernst-Moritz-Arndt-Straße
1 *1 C

Wülfrather Straße

von Nevigeser Straße bis 20 m südlich der Wimmersberger Straße 2 *1 A

Zeiss-Straße 1 *1 C

Zentraler Omnibus Bahnhof  (Z O B) 6 *1 A

Ziegelstraße 1 *2 C

Zum alten Schießstand - ohne Stichstraße 1 *1 C

Zum Grünendal von Uhlandstraße bis Eisenbahn 1 *2 C

Zum Hasenkampsplatz 1 *1 C

Zum Heinenberg 1 *2 C

Zum Hombach 1 *1 C

Zum Jahnsportplatz-  ohne die Zufahrt zu den Häusern mit den

Nr. 17 bis 57 und 30 bis 44
1 *2 C

Zum Papenbruch - ohne Stichstraße 1 *1 C

Zum Teller Hof 1 *2 C

Zur Abtsküche 1 *3 C

Zur Dalbeck von Hardenberger Straße bis Merkurstraße 1 *2 C

Zur Grafenburg 1 *3 C

Zur Röbbeck - von Haberstraße bis Haus Nr. 62 (Post) 1 *1 B

Zur Sonnenblume 1 *2 C

Zur Steinbeck 1 *3 C
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Blumenstraße von Friedrichstraße bis Haus Nr. 1 7 *1 D

Chatelleraultweg 7 *1 D

Corbygasse 7 *1 D

Elberfelder Straße von Löher Straße bis Hasenkampsplatz 3 *1 D

Friedrichstraße von Thomasstraße bis Grünstraße 7 *1 D

Hellerstraße außer Haus Nr. 1 und 3 2 *1 D

Im Orth 3 *1 D

Kreiersiepen von Hellerstraße bis Mühlenstraße 1 *1 D

Kurze Straße von Friedrichstraße bis Koelverstraße 7 *1 D

Am Offers - Platz 3 *1 D

Rommelssiepen

von Elberfelder Straße bis einschließlich Aufgang Kirchplatz
3 *1 D

b) Fußgängergeschäftsstraßen, die mit ihrer gesamten Fläche

von den Technischen Betrieben Velbert AöR gereinigt werden und deren

Winterwartung auf der gesamten Fläche mit Ausnahme der in §1 (1) genannten

Bereiche erfolgt
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Verzeichnis II

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege gemäß § 2, Abs.1), deren Sommer- und

Winterreinigung den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie

erschlossenen Grundstücke auferlegt wird

Straße

Agnes-Miegel-Weg von Paul-Keller-Straße bis Ende

Allensteiner Weg

Alte Bahn - von Haus Nr. 4 bis Deller Str.

Alte Vogteier Straße

Alte Ziegelei

Am Anger

Am Bertram

Am Birkenfeld von Neustraße bis Haus Nr. 26

Am Brangenberg von Haus Nr. 62 bis Ende

Am Brassenhaus

Am Brill

Am Brinkmannsbusch

Am Busch

Am Buschberg - Stichstraße zu den Häusern Nr. 40 bis 48

Am Buschberg von Haus Nr. 45 bis 55

Am Buschkamp

Am drügen Pött

Am Eickheister

Am Gehöft

Am Grabenberg

Am Hackland einschl. Stichstraße von Haus Nr. 29 bis Haus Nr. 43

Am Hahn

Am Höfgen

Am Hugenbusch

Am Karrenberg - Stichstraße von Haus Nr. 17 a bis Haus Nr. 21

Am Karrenberg - Stichstraße zu den Häusern 1 bis 1g

Am Kattensiepen von Talstraße bis Am Steinmetz

Am Kröklenberg

Am Neuhauskothen von Haus Nr. 1 bis 11

Am Oveskamp

Am Putschenholz

Am Rosental

Am Sonnenhang (Stichweg)

Am Thekbusch - Stichstraße zwischen den Häusern Nr. 66 und 82

Am Wasserfall - Stichstraße zu den Häusern Nr. 1 bis 43

Am Winternocken

An der Laffert

An der Tenne

An der Wildenburg von Wendeplatz bis Ende

Astrid-Lindgren-Weg

Barbarastraße

Bleeker Weg

Bleiberg von Flurstücken 783/199 und 784/199 bis Wendeplatz

Borkhorster Weg

Bovenstraße

Seite 1
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Verzeichnis II

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege gemäß § 2, Abs.1), deren Sommer- und

Winterreinigung den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie

erschlossenen Grundstücke auferlegt wird

Straße

Brandenbusch

Breitstraße

Brinker Weg - Stichweg bis Haus Nr. 3a

Carl-Orff-Straße

Carl-von-Ossietzky-Straße

Cranachstraße - von Friedrichstraße bis Friedrich-Ebert-Straße

Dachsweg

Dietrich-Bonhoeffer-Weg

Domagkweg

Donnenberger Straße - nur Stichstraße bis Haus Nr. 23

Dornenbusch

Dörperfeld

Eckstraße

Eichendorffstraße von Haus Nr. 10 bis 20

Eichendorffstraße von Haus Nr. 42 bis 52

Eickeshagen

Elberscheidter Feld

Fliederbusch

Forststraße von Kastanienalle bis Lindenstraße

Friedensplatz

Fuchsweg

Gartenheimstr. von Haus Nr. 7a bis 11

Genossenschaftsstraße

Gewerbestraße - nur Stichstraße bis Eisenbahn

Gröndelle

Günter-Kratz-Weg

Gustavstraße

Hahnemannstraße

Haselbusch

Hasenpfad

Hedwigstraße

Hinterm Berg

Höhenweg

Hohlstraße von Hauptstraße bis Haus Nr.14

Holunderbusch

Homberger Weg bis Stichweg zum Schwimmbad

Honigloch von Wendeplatz bis Am Kostenberg

Hordtstraße

Hülsbecker Weg

Ilexweg

Im Clemens

Im Stock

Im Wiesengrund

In der Kuhle

Kalkofen

Seite 2
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Verzeichnis II

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege gemäß § 2, Abs.1), deren Sommer- und

Winterreinigung den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie

erschlossenen Grundstücke auferlegt wird

Straße

Kleestraße

Kollwitzstraße von Kaiserstraße bis Wendeplatz

Konrad-Adenauer-Straße - Verbindungsstraße zwischen Schanzenweg und Konrad-Adenauer-

Straße

Kuhstraße von Fexfeld bis Ende

Kurt-Schumacher-Straße

Langenberger Straße - Zufahrt zu den Häusern mit der Nr. 92 und 94

Landsteinerweg

Langenhorster Straße - Verbindungsstraße zwischen Goebenstraße und Langenhorster Straße

(entlang der Häuser Nr. 18 bis 28)

Levy-Windmüller-Weg

Lüpkesberger Weg

Märkische Straße

Meyerhofweg

Mühlenstraße

Neptunstraße von Wendeplatz bis Marsstraße

Nevigeser Straße - Stichstraße zwischen den Häusern Nr. 149 und 161

Nikolaus-Ehlen-Straße

Nordenscheid von Heiligenhauser Straße bis Hebbelstraße

Oberlangenhorst

Öhlersberg

Paul-Ehrlich-Straße

Paul-Polzenberg-Weg

Pettenkoferweg

Plutoweg von Wendeplatz bis Zur Dalbeck

Posener Straße von Allensteiner Weg bis Heiligenhauser Straße

Poststraße Stichstraße zum Hause Nr. 62 a

Quellberg

Regerstraße von Am Nottekothen bis Parkstraße

Rehmannsweg

Richard-Tormin-Straße

Rosentaler Weg

Rudolfstraße von Hohenzollernstr. bis Haus Nr. 21

Rützkauser Straße bis Haus Nr. 27

Sauerbruchstraße

Schlehenbusch

Schleppweg

Schopenhauerstraße von Haus Nr. 28/31 ausschl. bis Ende

Sieperstraße

Sonneneck

Sontumer Straße - Stichweg mit Haus Nr. 27

Sophienstraße - nur Stichstraßen

Tegelfeld

Tenner Berg

Theodor-Heuss-Straße

Seite 3
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Verzeichnis II

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege gemäß § 2, Abs.1), deren Sommer- und

Winterreinigung den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und durch sie

erschlossenen Grundstücke auferlegt wird

Straße

Theodor-Körner-Straße von Haus Nr. 29 bis Ende

Tönisheider Straße von Löher Straße bis Rommelssiepen

Unterdörnerfeld

Unterer Eickeshagen - Stichstraße zwischen Haus Nr. 29 und 41

Uranusstraße von Wendeplatz bis Heiligenhauser Straße

von-Böttinger-Straße von Friedrich-Ebert-Straße bis Bergische Straße

Wallmichrather Straße von Hauptstraße bis Haus Nr. 11

Walzenstraße von Heeger Straße bis Walzenstraße 5

Weinbergstraße

Werdener Straße - Teilstück vor den Häusern 49/51

Wiesenweg - nur Stichweg

Wilhelm-Teleu-Weg v. Haus Nr. 6 bis Nr. 78 und bis 32/36

Willy-Anker-Weg

Wordenbecker Weg von Ernst-Moritz-Arndt-Straße bis Wendeplatz

Ziegeleiweg

Zum Irrtum

Zum Jahnsportplatz - Zufahrt zu den Häusern mit den Nr. 17 bis 57 und 30 bis 44

Zum Jungfernholz

Zum Kannebach

Zum Papenbruch (Stichstraße)

Zum Waschenberg

Zur Dalbeck von Merkurstraße bis Ende

Zur Engelsbeeke

Zur Schmiede

Zur Spieleick

Zur Watelen

Seite 4
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Verzeichnis III

Öffentliche Straßen (Fahrbahnen und Gehwege), deren Sommerreinigung den Eigentümern

der an die Straße angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt wird

Straße Zahl der

wöchent-

lichen

Reinigung

Winter-

dienst-

priorität

Alte Gasse *1

Im grünen Winkel *2

Rommelssiepen von Tönisheiderstraße bis Aufgang Kirchplatz *1

Zur Röbbeck - von Haus Nr. 62 (Post) bis Eintrachtstraße *1
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Satzung der Technischen Betriebe Velbert AöR über die Gebühren 

für die kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert (Friedhofsgebührensatzung) 

vom 12.12.2018 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öffent-
lichen Rechts, hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 aufgrund des § 4 des Gesetzes über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) vom 17.06.2003 sowie § 7 und § 
114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994 S.666), zuletzt geändert durch GO-
Reformgesetz vom 09.10.2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, S.380) und der §§ 1, 2, 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW 712/SGV NW 610) in Verbindung mit der Satzung für das Kommunalunternehmen 
"Technische Betriebe Velbert AöR", der Stadt Velbert vom 18.12.2006 (Abl. Nr. 32 der Stadt Vel-
bert vom 29.12.2006 S. 2-13) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese 
Satzung beschlossen: 

§ 1

Gegenstand und Höhe der Gebühren 

1. Für die Inanspruchnahme der kommunalen Friedhöfe in der Stadt Velbert und deren
Einrichtungen sowie für die Genehmigung von Denkmälern und aller damit in Zusammenhang
stehenden Verwaltungsleistungen des Friedhofsträgers werden Gebühren erhoben

§ 2

Gebührenpflichtiger 

Zur Zahlung der Gebühren gemäß dieser Satzung ist in Rangfolge verpflichtet: 

1. der Antragsteller

2. der Veranlasser bei Inanspruchnahme der Leichenzellen im Rahmen der polizeilichen
Aufgaben bis zum Tag der Freigabe, danach für die Folgetage der Gebührenpflichtige gem. 1.
oder 3.

3. der Bestattungswillige nach Inanspruchnahme der Leichenzellen im Rahmen der polizeilichen
Aufgaben ab dem Tag der  Freigabe bis zur Abholung oder Beisetzung.
Zur rechtmäßigen Zustellung des Gebührenbescheids ist dem Friedhofsträger die gültige Mel-
deanschrift des Bestattungswilligen durch das abholende Bestattungsunternehmen mitzuteilen.

§ 3

Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebühren sind innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Bescheides fällig. 

§ 4

Gebührenbefreiung 

Bestattungen auf dem Ehrenfriedhof sind gebührenfrei. 
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§ 5 

Überlassung von Reihen- und Urnenreihengrabstätten 
 
Die Gebühr beträgt  
 

1. bei einer Reihengrabstätte 

 a) eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) 306,42 € 

 b) eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) 1.276,75 € 
  

2. bei einer Urnenreihengrabstätte 766,05 € 
 

3. bei einer Reihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte 

 a) einstellig  2.042,81 € 

 b) Doppelstelle 4.340,96 € 
  
 

4. bei einer Urnenreihengrabstätte im Rasenfeld einschl. Steinplatte 

 a) einstellig 893,73 € 

 b) Doppelstelle 2.042,81 € 
  
 

5. bei einer Urnenreihengrabstätte im Aschenstreufeld. 766,05 € 
 

6. bei einer anonymen Reihengrabstätte 1.787,46 € 
 

7. bei einer anonymen Urnenreihengrabstätte 766,05 € 
 

8) bei einer Urnenreihengrabstätte im Baumhain einschl. Schild 

a) 1-stellig  1.659,78 € 

b) 2-stellig 2.808,86 € 
 
 

§ 6 

Erwerb und Wiedererwerb des Nutzungsrechts an Wahl- und Urnenwahlgrabstätten  

und des Verfügungsrechts an Reihengrabstätten 
 

(1) Es werden erhoben je Stelle 
 

1. für den Erwerb, Wiedererwerb oder vorsorgenden Erwerb des Nutzungsrechtes sowie Wieder-
erwerb des Verfügungsrechts an Reihengrabstätten 
 

 a) bei einer Wahlgrabstätte für 30 Jahre 3.370,63 € 
 

 b) bei einer Urnenwahlgrabstätte für 30 Jahre 1.838,53 € 

 c) Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte pro Jahr und Stelle, maximal  
jedoch für 30 Jahre 112,35 € 

 

 d) Wiedererwerb einer Urnenwahlgrabstätte pro Jahr und Stelle, maximal 
jedoch für 30 Jahre 61,28 € 

 

 e) Wiedererwerb RG Kind (islam.) für 15 Jahre bei Ersterwerb vor 01.01.2014 459,63 € 
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 f) Wiedererwerb RG (islam.) für 25 Jahre bei Ersterwerb vor 01.01.2014 1.532,10 € 
 

 g) Wiedererwerb RG-Rasen Doppelstelle für 5 Jahre 868,20 € 
 

 h) Wiedererwerb RG-Rasen Doppelstelle für 10 Jahre 1.736,40 € 
 

 i) Wiedererwerb URG-Rasen Doppelstelle für 5 Jahre 408,55 € 
 

 j) Wiedererwerb URG-Rasen Doppelstelle für 10 Jahre 817,71 € 
 

 k) Wiedererwerb URG-Baumhain 2-stellig für 5 Jahre 561,75 € 
 

 l) Wiedererwerb URG-Baumhain 2-stellig für 10 Jahre 1.123,50 € 

 

2. eine Verlängerungsgebühr (in den Fällen, in denen bei der Belegung der zweiten oder weiteren 
Grabstelle die Frist bis zum Ende der Nutzungszeit kürzer als die satzungsgemäße Mindestruhe-
frist ist (Wahlgräber) bzw. in den Fällen, in denen bei der Belegung der zweiten Grabstelle im 2-
stelligen Rasenfeld mit Steinplatte (Reihengräber) oder bei der Belegung der zweiten Grabstelle 
im 2-stelligen Baumhain (Urne) die Frist bis zum Ende des Verfügungsrechtes kürzer als die sat-
zungsgemäße Mindestruhefrist ist ) für den fehlenden Zeitraum,bezogen auf den Stichtag der Be-
stattung/Beisetzung und jede Grabstelle des Grabverbandes. Die Abrechnung erfolgt taggenau 
(gerechnet wird mit 365 Tagen pro Jahr), die folgenden Gebühren gelten pro Jahr: 
 

 a) bei einer Wahlgrabstätte  112,35 € 

 b) bei einer Urnenwahlgrabstätte 61,28 € 

 c) bei einer Doppelstelle (Reihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte  86,82 € 

 d) bei einer Doppelstelle (Urnenreihengrab) im Rasenfeld mit Steinplatte 40,86 € 

 e) bei einer Doppelstelle (Baumhain) mit Schild 56,18 € 
 
 

(2) Gräber, die zu einem neuen Grabverband gehören (Zuerwerb), sind entsprechend auf die neue 
Nutzungsdauer zu verlängern. 
Stichtag des Nutzungsbeginns ist das Datum der Antragstellung zum Zuerwerb der Grabstelle. 
Dieses Datum ist darüber hinaus ausschlaggebend für die Berechnung der zu entrichtenden Aus-
gleichsgebühr der zum jeweiligen Grabverband gehörenden Gräber für den fehlenden Zeitraum. 
Die Berechnung erfolgt taggenau (gerechnet wird mit 365 Tagen pro Jahr), die folgenden Gebüh-
ren gelten pro Jahr. 
 

 a) bei Wahlgrabstätten 112,35 € 

 b) bei Urnenwahlgrabstätten 61,28 € 
 
 
 

§ 7 

Bestattung / Beisetzung 
 

(1) für die Bestattung/Beisetzung (Aushub, Verfüllen, Abräumen der Kränze, Nachdrücken, Planie-
ren, Grabdekoration) werden erhoben 
 

 1. bei Erdbestattungen 
 

  a) eines vor vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Kindersarg) 660,00 € 

  b) eines nach vollendetem 5. Lebensjahr Verstorbenen (Erwachsenensarg) 1.228,00 € 
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 2. in Urnenbeisetzungen 163,00 € 
 

 3. im Aschestreufeld  

  a) bei Ausstreuung anonym  78,00 € 

  b) bei Ausstreuung durch Bestattungsunternehmen 62,00 € 

 

 

§ 8 

Ausgrabung und Umbettung 
 

(1) Ausgrabungen zum Zwecke der Umbettung erfolgen durch den Friedhofsträger nach tatsächli-
chem Stundenaufwand. Dieser berechnet sich nach den durch den Verwaltungsrat beschlossenen 
Entgelten pro Stunde zzgl. evtl. anstehender Kosten bei Versand von Urnenbehältnissen. Nicht 
enthalten sind die Bereitstellung von Särgen oder neuen Urnenbehältnissen.  
 

(2) für die Wiederbeisetzung von Leichen und Urnen in einer Grabstätte desselben Friedhofes 
werden Gebühren nach § 7 dieser Satzung erhoben. Erfolgt die Wiederbeisetzung in derselben 
Grabstelle ermäßigen sich die Gebühren nach § 7 um 50 %. 
 
 

§ 9 

Benutzung der Friedhofskapelle 

und Leichenzellen  
 
Es werden Gebühren erhoben für 
 

1. Kapellen- bzw. Trauerhallenbenutzung einschl. Orgelbenutzung  
    a) für die ersten 30 Minuten  350,00 € 
    b) je weitere angefangene Viertelstunde  175,00 €  

 

2. Zellenbenutzung je angefangener Tag 80,00 € 
  
 
 

§ 10 

Verwaltungsgebühren 
 
Es werden Gebühren erhoben  
 

1. für die Zweitausfertigung von verloren gegangenen Verleihungsurkunden  
    oder die Umschreibung auf einen Rechtsnachfolger 60,00 € 
 

2. für die Erteilung einer Fahrgenehmigung für die Dauer  
    von einem Jahr für Gewerbetreibende je Fahrzeug 50,00 € 
  

3. für die Ausstellung von Urnenbescheinigungen 15,00 € 
  

4. für die Überprüfung und Abnahme werden je Grabmal und je Einfassung  100,00 € 
     

5. für die regelmäßige Kontrolle der Standsicherheit  
    aufrecht stehender Grabmale bis zum Ablauf des laufenden Grabrechtes  120,00 €  
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§ 11 

Gültigkeit 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung  
 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Velbert, 12.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka              gez. Sven Lindemann 
Vorsitzender des Verwaltungsrates Vorstand der Technische Betriebe 
 Velbert AöR 
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Satzung 

über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Velbert 

(Wettbürosteuersatzung)  
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in 
der aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung vom 27.11.2018 fol-
gende Wettbürosteuersatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Steuererhebung 
 
Die Stadt Velbert erhebt eine Wettbürosteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften 
dieser Satzung. 
 
 

§ 2 

Steuergegenstand 
 
Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Velbert das Vermitteln oder Veranstalten von 
Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros), die neben der Annahme von Wettscheinen 
(auch an Terminals o.ä.) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen. 
 
 

§ 3 

Steuerschuldner 
 
(1) Steuerschuldner ist der/die Betreiber/in des Wettbüros, auch soweit dieser selbst als Veran-
stalter von Wettereignissen auftritt.  
 
(2) Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 

Bemessungsgrundlage 
 
Grundlage für die Bemessung der Steuer ist der für eine Wette vom Wettkunden eingesetzte Ge-
samtbetrag. Dieser umfasst den Nominalbetrag gemäß Wettschein zuzüglich etwaigen weiteren 
für die Platzierung der Wette zu zahlenden Entgelten. 
 
 

§ 5 

Steuersatz 
 
Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat 3 vom Hundert der für den Abschluss der 
Wetten aufgewendeten Gesamtbeträge im Sinne des § 4. 
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§ 6 

Anmeldung, Abmeldung und Sicherheitsleistung 
 
(1) Wer ein Wettbüro im Sinne des § 2 eröffnet und in Betrieb nimmt, hat dieses unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach der Inbetriebnahme bei der Stadt Velbert auf amt-
lichem Vordruck durch Anmeldung anzuzeigen. 
 
Die Anmeldungen müssen folgende Angaben enthalten: 
 
Name und Anschrift des/der Betreibers/Betreiberin, Ort und Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbü-
ros, Angaben über die Art der Wettangebote und den Wettveranstalter sowie eine Auflistung aller 
eingesetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenummer. Mit der Anmeldung sind die gesetz-
lich vorgeschriebenen Genehmigungen vorzulegen. 
 
Hinsichtlich der bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehenden Wettbüros im Sinne von § 2 
hat der Betreiber die Anmeldung gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen nach In-
krafttreten dieser Satzung vorzunehmen. 
 
(2) Jede Änderung des Geschäftsbetriebes, die sich auf die zu entrichtende Steuer auswirken 
kann (z.B. Schließung, Betreiberwechsel, Änderung der genutzten Räumlichkeit oder des Wettan-
gebotes sowie des Wettveranstalters), ist innerhalb von 14 Tagen ab Eintritt der Änderung der 
Stadt Velbert schriftlich mitzuteilen. Bei einer verspäteten Anzeige der Änderung wird der Kalen-
dertag der Vorsprache an Amtsstelle oder des Posteinganges der Mitteilung zu Grunde gelegt. 
 
(3) Die endgültige Schließung des Wettbüros ist der Stadt Velbert innerhalb von 14 Tagen anzu-
zeigen. 
 
(4) Die Stadt Velbert ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlichen 
Steuerschuld zu verlangen. 
 
 

§ 7 

Abwicklung der Besteuerung 
 
(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Steuertatbestandes. 
 
(2) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiber-
wechsel) obliegt die Steuerpflicht für den vollen Kalendermonat dem bisherigen Betreiber, sofern 
dieser im Kalendermonat mindestens 15 Kalendertage als Betreiber tätig war, ansonsten wird der 
nachfolgende Betreiber anstelle des bisherigen Betreibers für den vollen Monat steuerpflichtig. 
 
(3) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe ohne Nachfolge (Schließung) 
fällt die Steuer für den angefangenen Kalendermonat der Schließung beim bisherigen Betreiber 
an. 
 
(4) Die Steuer wird in der Regel für den Kalendermonat festgesetzt. 
 
(5) Die Steuer, eine Sicherheitsleistung sowie ein Verspätungszuschlag nach § 8 sind innerhalb 
von sieben Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
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(6) Der Steuerschuldner hat die für die Festsetzung der Steuer erforderlichen Angaben, insbeson-
dere die Summe der im Sinne der §§ 4 und 5 für den Abschluss der Wetten aufgewendeten Be-
träge, bis zum siebten Kalendertag des auf den zu besteuernden Monat folgenden Monats an die 
Stadt Velbert schriftlich zu übermitteln (Selbsterklärung). Die Selbsterklärung hat unter Verwen-
dung des amtlichen Formulars zu erfolgen. 
 
(7) Der Selbsterklärung sind die Belege über die Abrechnung zwischen dem Wettvermittler und 
dem Wettveranstalter für den zu versteuernden Zeitraum beizufügen. Wettveranstalter haben für 
den entsprechenden Zeitraum die für den Abschluss von Wetten entgegengenommenen Beträge 
mitzuteilen und durch geeignete Unterlagen, z.B. Umsatzlisten oder Ähnliches, nachzuweisen. 
 
(8) Die Stadt Velbert kann unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und nur in besonderen Fäl-
len zulassen, dass der Steuerschuldner die Übermittlung nach Abs. 6 (Selbsterklärung) abwei-
chend abgibt und auf die Beifügung der Abrechnung zwischen dem Wettvermittler und dem Wett-
veranstalter sowie auf die Übermittlung der geeigneten Unterlagen des Wettveranstalters über die 
für den Wettabschluss entgegengenommenen Beträge nach Abs. 7 verzichten. 
 
 

§ 8 

Steuerschätzung und Verspätungszuschlag 
 
(1) Soweit die Stadt Velbert die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, 
kann sie diese nach § 162 Abgabenordnung (AO) schätzen. 
 
(2) Wenn der Steuerschuldner die in dieser Satzung angegebenen Fristen nicht wahrt, kann ge-
mäß § 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben werden. 
 
 

§ 9 

Steueraufsicht 
 
Für die Steueraufsicht gelten die Vorschriften der Abgabenordnung. Verwiesen wird insbesondere 
auf die Vorschriften der §§ 90, 93, 98 und 99 AO. 
 
 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des KAG NRW handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig einer Verpflichtung nach § 6, § 7, § 7a oder § 9 dieser Satzung zuwiderhan-
delt.  
 
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Vorschriften der §§ 
17 und 20 KAG NRW über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden. 
 
 

§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 

worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Velbert, den 29.11.2018 
 
 
 
 
 
(Dirk Lukrafka) 
Bürgermeister 
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Satzung 

 

zur Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltungsge-

bühren gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW  

(Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) der Stadt Velbert 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der §§ 1 – 3 und § 20 Abs. 
2 Buchstabe b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90),  der §§ 39 - 42 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009, 
S.2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771), der §§ 62 - 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 934) und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (O-
WiG) vom 19.02.1997 (BGBI. l. 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), in den jeweils gültigen Fassungen, hat der 
Rat in seiner Sitzung vom 27.11.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 

 
 
Der § 5 der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Lan-
deswassergesetz NRW (Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) erhält folgende neue 
Fassung: 
 

§ 5 
Gebührensatz 

 
Der Gebührensatz beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro 100 qm und Jahr 3,62 €, 
für übrige Flächen von Grundstücken pro 100 qm und Jahr 0,09 €. 
 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
(Dirk Lukrafka) 
Bürgermeister 
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Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten 

zum Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten im Jahr 2019 

 
vom 19.12.2018 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 in Verbindung mit § 1 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsVO) vom 21. November 2006 in der jeweils geltenden Fassung wird gemäß Ratsbe-
schluss vom 18.12.2018 für die Stadt Velbert folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Stadtteil Neviges in den Grenzen bis zum 31.12.1974 dürfen im Jahr 2019 an 
den nachfolgend aufgeführten 40 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von Devotionalien und Wa-
ren zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen ab 11.00 Uhr 
bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein: 
 
          

13. und 20. Januar 
03., 17. und 24. Februar 

03., 10., 17. und 24. März 
07., 14. und 28. April 

05., 12., 19. und 26. Mai 
02., 16., 23. und 30. Juni 
07., 14., 21. und 28. Juli 

04., 11., 18. und 25. August 
01., 08., 15. und 22. September 

06., 13., 20. und 27. Oktober 
03. und 10. November 
01. und 08. Dezember 

 
§ 2 

 
Verkaufsstellen im Stadtteil Langenberg in den Grenzen des historischen Stadtkerns dürfen im 
Jahr 2019 an den nachfolgend aufgeführten 40 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von Büchern 
und Waren zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen ab 
11.00 Uhr bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein: 
 

13. und 20. Januar 
03., 17. und 24. Februar 

03., 10., 17. und 24. März 
07., 14. und 28. April 

05., 12., 19. und 26. Mai 
02., 16., 23. und 30. Juni 
07., 14., 21. und 28. Juli 

04., 11., 18. und 25. August 
01., 08., 15. und 22. September 

06., 13., 20. und 27. Oktober 
03. und 10. November 
01. und 08. Dezember 
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§ 3 

 
Ordnungswidrig handelt, wer entgegen der §§ 1 und 2 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum 
gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet. Die Inhaber 
der geöffneten Verkaufsstellen sind verpflichtet, die Verkaufszeiten und die zum Verkauf zugelas-
senen Waren an der Verkaufsstelle gut sichtbar bekannt zu geben.  
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  
 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Velbert in Kraft.  
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
Stadt Velbert als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Velbert, 19.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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S a t z u n g 

 

über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

in der Stadt Velbert bei Einsätzen der Feuerwehr  

(Feuerwehrsatzung) 

 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2  und 6 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, in seiner Sitzung am 
18.12.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Die Stadt Velbert unterhält für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine Feuerwehr nach 
Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
(BHKG). 
 
(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG 
Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht genügt oder genügen 
kann. 
 
(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein 
Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. Über die Durchführung 
entscheidet die Leitung der Feuerwehr. 
 

§ 2 

Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen 
Kosten verlangt: 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den   
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebs für die 
bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Ab-
satz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen 
Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden bei 
dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, 
der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie 
von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen 
Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres 
Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
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oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben 
und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Was-
ser gefährdenden Stoffen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang 
mit Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, 
soweit es sich nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn 
der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmel-
dung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der 
Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 

(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzu-
ziehung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet die Einsatzleitung.  
 
(4) Entgelte werden erhoben für Brandsicherheitswachen und für freiwillige Leistungen. 
 
(5) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde 
oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind die Kosten für den 
Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern 
ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist. 
 
 

§ 3 

Berechnungsgrundlage 
 
(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Geräte werden nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den 
Kosten gehört auch die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteiligen Abschreibun-
gen sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten.  
 
(2) Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach Stunden zu berechnen sind, wird der Zeitraum 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende in Ansatz gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. 
Für jede angefangene Viertelstunde wird ein Viertel des im Kosten- / Entgelttarif aufgeführten 
Stundensatzes berechnet. Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und Gerä-
te erforderlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 
 
(3) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach dem Kostentarif, der Be-
standteil dieser Satzung ist. 
 
(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 geltend gemacht werden, werden in voller 
Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 
 
(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und / oder Hilfsorganisationen wird Kostenersatz 
geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes richtet sich nach den tatsäch-
lich angefallenen Kosten. 
 
(6) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen werden, soweit 
dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses 
gerechtfertigt ist. 
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§ 4  

Kosten- und Entgeltschuldner 
 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 sind die dort Genannten verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind bei Brandsicherheitswachen der Veranstalter 
und bei Entgelten für freiwilligen Leistungen der Auftraggeber verpflichtet. Mehrere Entgeltpflichti-
ge haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 5 

Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen 
 

(1) Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 entstehen mit 
Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe des Kostenersatz- oder 
Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 
(2) Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der Vorausentrichtung des Entgelts oder von der 
Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 6 

Haftung 

 
Die Stadt Velbert haftet bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen gemäß § 1 Abs. 3 dieser 
Satzung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
 

§ 7 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Velbert i. d. F. vom 22.06.2015 außer Kraft. 
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Anlage 

 

K O S T E N T A R I F 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Entgelten 

in der Stadt Velbert 

bei Einsätzen der Feuerwehr 
 

Kostentarif 
 

Zeiteinheit/ 

Menge 

Entgelt in 
Euro 

1. Einsatz von Personal  

 
1.1 je Arbeitsstunde eines(r) Beamten(in) der Laufbahngruppe 2 

 ab dem 2. Einstiegsamt, ehemals höherer Dienst oder ei-
nes(r)  vergleichbaren Angestellten 

je Stunde 55,00  € 

1.2 je Arbeitsstunde eines(r) Beamten(in) der Laufbahngruppe 2 
 ab dem 1. Einstiegsamt bis unter dem 2. Einstiegsamt, 
ehemals  gehobener Dienst oder eines(r) vergleichbaren 
Angestellten 

je Stunde 47,00 € 

1.3 je Arbeitsstunde eines(r) Beamten(in) der Laufbahngruppe 1 
 ab dem 2. Einstiegsamt, ehemals mittlerer Dienst oder ei-
nes(r)  vergleichbaren Angestellten 

je Stunde 44,00 € 

1.4 Ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
je Stunde 25,00 € 

1.5 Für eine nicht volle Stunde wird je angefangener ¼ Stun-
de ¼ des Stundensatzes der entsprechenden Tarifstelle in 
Rechnung gestellt. 

  

    

2. Einsatz von Fahrzeugen   

2.1 Hilfeleistungs- Lösch – Fahrzeuge (HLF), 
Löschgruppenfahrzeug (LF), Tanklöschfahrzeug (TLF) je Stunde 127,00 € 

2.2 Kraftfahrdrehleiter mit Korb (DLK) 
je Stunde 159,00 € 

2.3    Geräte‐ (GW), Rüst‐ (RW), Kran‐ (FWK), Schlauchwagen 
(SW), Wechsellader m. Abrollbehälter, LKW je Stunde 340,00 € 

2.4 Gerätewagen-Öl (GW-Öl), -Gefahrgut (GWG 1), -Tier 
(GW-T), Schlauchwagen (SW 2000)  je Stunde 162,00 € 

2.5 Einsatzleitwagen (ELW ) 
je Stunde 74,00 € 

2.6 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) 
je Stunde 105,00 € 
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2.7 Mehrzweckfahrzeuge (MZF/KdoW/PKW) 
je Stunde 72,00 € 

3. Brandmeldeanlagen 

3.1  Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8) 
Löschzug 

pauschal 

760,00 € 

 

3.2 Vorsätzlich grundlose Alarmierung (§ 2 Abs. 1 Nr. 9) 
Müssen aufgrund der Meldung weitere/s Fahrzeug und Per-
sonal eingesetzt werden, erfolgt eine zusätzliche Berech-
nung nach Nr. 1 und 2 

Löschzug 

pauschal 
1.154,00 € 

4. Sicherheitswachdienst 

4. Einsatz für eine ohne erforderliche Prüfung weitergeleitete 
Brandmeldung eines Sicherheitswachdienstes 

Löschzug pau-

schal 
760,00 € 

 In den vorstehenden Tarifen sind die Kosten für Kraftstoffe, Öle, Schmierstoffe sowie 
die für den Einsatz in den Fahrzeugen mitgeführten Geräte enthalten. 

5. Brandsicherheitswachen  

 
  

5.1 Entgelt je Sicherheitsposten (nach § 27, BHKG) 
je Stunde 25,00 € 

5.2 Der An- und Abmarsch wird nach Zeitaufwand zum Stun-
densatz von 5.1 berechnet. 

  

6. Sonstige Leistungen 

 
 Für sonstige Leistungen und Materialien, die in diesem Kostentarif nicht aufgeführt 

sind, werden die tatsächlichen Kosten berechnet. 
Hierzu zählen u. a. Lösch- und Bindemittel inkl. deren Entsorgungskosten, die 
Vermietung von Geräten der Feuerwehr, aber auch die Kosten, die durch den Einsatz 
hilfeleistender Feuerwehren oder anderer zur Unterstützung hinzugezogener Dritter 
entstanden sind. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Velbert, den 19.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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S a t z u n g 

der Stadt Velbert 

über die Erhebung von Gebühren  

für die Durchführung der Brandverhütungsschau  
 
 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 aufgrund des § 52 Abs. 5 Satz 1 in 
Verbindung mit § 26 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfe-
leistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) vom 16.12.2015, § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666) und der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 
(1) Die Brandschau dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtungen, die in 
erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes 
oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet 
sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen. 
 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der Feststellung brand-
schutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der 
Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem 
Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie 
wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 
 
 
 

§ 2 

Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
 
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 
a) zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- und 
Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die Brandverhütungsschau zuständi-
ge Dienststelle an Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich eine Brand-
verhütungsschau vornimmt, 
 
b) infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau), 
 
 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Er-
hebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in eigener Zuständigkeit an 
der Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder nach Durchführung der 
Brandverhütungsschau tätig geworden sind. 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 21. Dezember 2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

62 

§ 3 

Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der Zahl der notwendig 
eingesetzten Dienstkräfte bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Entgelte für in Anspruch ge-
nommene Fremdleistungen. Bei der Bemessung der Gebühren werden zudem Umfang und 
Schwierigkeitsgrad der Amtshandlungen im Einzelfall berücksichtigt. 
 
(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in der Anlage 1 aufgeführten 
Bestimmungen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufgeführten Objekte. Die 
Anlagen sind Bestandteile der Satzung. 
 
 

§ 4 

Auslagenersatz 
 
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind zu er-
setzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 
 
 

§ 5 

Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 
 
(1) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, die Gegenstand von 
Sonderverordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entsprechenden baurecht-
lichen Vorschriften. Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Gefährdungsgrad der in der 
Anlage 2 aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen. 
 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brandverhütungsschau, werden diese von der 
Stadt Velbert unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Objekten nach pflichtgemäßem 
Ermessen festgelegt. 
 
 

§ 6 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte des der 
Brandverhütungsschau unterworfenen Objektes sowie derjenige, der eine Leistung der Brand-
schutzdienststelle gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe c) beantragt. Mehrere Personen im Sinne des Sat-
zes 1 haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 7 

Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlaß der Gebühr 
 
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung. Die Gebühr wird durch Bescheid fest-
gesetzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides fällig und innerhalb von einem Monat zu entrichten. 
 
(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Entrichtung 
innerhalb des angegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeu-
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung ist in der 
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Regelung nur auf Antrag und bei einer Gebührenhöhe von über € 700,- gegen Sicherheitsleistung 
zu gewähren. 
 
(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfal-
les eine unbillige Härte wäre. 

 

§ 8 

Rechtsbehelfe 

 
(1) Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühr stehen dem Gebührenschuldner die Rechts-
behelfe der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S 686) in der aktuellsten Version i.V.m. dem § 110 Justizgesetz NW vom 26.01.2010 (GV 
NW S. 30) in der jeweils geltenden Fassung zu. 
 
(2) Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nicht 
aufgehoben. 
 
 

§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 

-------------------------------- 
 

Anlage 1 

 

G e b ü h r e n s ä t z e 

 
Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Velbert vom 01.01.2019  gelten folgende 
Regelsätze: 
 

1. Durchführung einer Brandverhütungsschau oder einer Nachschau am Objekt nach 

Dauer der Amtshandlung: 
 

je angefangene Stunde pauschal         
(inklusive An- und Abfahrt)         

    109,00 € 
 

 

2. Vorbereitung und/oder Nachbereitung der Brandverhütungsschau entsprechend dem 

Arbeitsaufwand: 
 

je angefangene halbe Stunde pauschal        
     24,00 € 

 
 

3. Durchführung einer Objektbesichtigung auf Antrag von Personen im Sinne des § 6 Abs. 

1 Satz 1 

 
Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechender Anwendung der Regelungen zu Ziffer 1. 
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Anlage 2 

 

 

Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung 

nach Anlage 1 (Gebührensätze) der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige brandschutztechnische 

Leistungen in der Stadt Velbert  

vom 01.01.2019 
 
 

Lfd. Nr.  Objekte 
 
1.  Pflege- und Betreuungsbetriebe 
1.1  Krankenhäuser nach KhBauVO ***) 
1.2  Heime 
1.2.1  Altenwohnheim mit/ohne Pflegeplätze 
1.2.2  Gebäude für hilfsbedürftige minderjährige Pers. (ab 9 Pers.) 
1.2.3  Gebäude für körperlich und geistig behinderte Personen (ab 9 Pers.) 
1.2.4  wie 1.2.3 nur tagsüber untergebracht (ab 20 Pers.) 
1.3  Kindergärten, -tagesstätten, -horte 
2.  Übernachtungsbetriebe 
2.1  Beherbergungsbetrieb nach GastBau VO (ab 9 Betten) 
2.2  Obdachlosenunterkünfte 
2.3  Notunterkünfte (Aussiedler, Umsiedler, Asylbewerber) 
2.4  Camping- und Wochenendplätze (CW VO) 
3.  Versammlungsobjekte 
3.1  Versammlungsstätten nach VStättVO***) 
3.1.1  Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen (ab 100 Pers.) 
3.1.2  Gebäude mit Filmvorführungen (ab 100 Pers.) 
3.1.3  Gebäude mit Räumen ab 200 Pers. (z. B. Sporthallen) 
3.1.4  Freiluftsportanlagen mit Nebenräumen (ab 5000 Plätze) 
3.2  Schank-/Speisewirtschaften nach GastBauVO (ab 400 Plätze) ***) 
3.3  Versammlungsräume, die nicht der GastBau VO/VStättVO unterliegen 
3.3.1  Gebäude mit Bühnen-/Szenenflächen/Filmvorführungen (ab 50 Pers.)  
3.3.2  Schank-/Speisewirtschaften in mehrfach qenutzten Gebäuden ab 200  
 Personen (bei fehlender Personenangabe 2 Pers. pro qm Freifläche) 
3.3.3  wie 3.3.2 jedoch nicht ebenerdig (ab 50 Pers.) 
3.3.4  Räume für Sportveranstaltungen in mehrfach genutzten Gebäuden ab 1000 qm 
4.  Unterrichtsobjekte 
4.1  Schulen nach BASchulR 
4.2  Ausbildungsstätten (BASchulR nicht anwendbar) 
4.2.1  Eigenständige Unterrichtsgebäude/-trakte 
4.2.2  Unterrichtsräume (ab 100 Pers.) in sonst anders genutzten Gebäuden 
4.2.3  wie 4.2.2 jedoch nicht ebenerdig (ab 50 Pers.) 
5.  Hochhausobjekte 
5.1  Hochhäuser nach HochhVO ****) 
6.  Verkaufsobjekte 
6.1  Geschäftshäuser nach GhVO ***) 
6.2  Gemeinschaftsladenzentren mit mehr als 2000 qm Verkaufsfläche 
6.3  Verkaufsstätten (GhVO nicht anwendbar) 
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Lfd. Nr.  Objekte 
 
6.3.1  Verkaufsstätten in Verbindung zu anders genutzten Gebäuden mit mehr  
 als 1000 qm Verkaufsfläche 
6.3.2  wie 6.3.1 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 500 qm Verkaufsfläche 
7.  Verwaltungsobjekte 
7.1  Mehrgeschossige Gebäude mittlerer Höhe mit mehr als 3000 qm  
 Nutzfläche 
7.2  Verwaltungsräume in mehrfach genutzten Gebäuden mittlerer Höhe mit  
 mehr als 1000 qm Nutzfläche 
8.  Ausstellungsobjekte 
8.1  Museen 
9.  Garagen 
9.1  Großgaragen nach GarVO ***) 
9.2.  Unterirdische, geschlossene Mittelgaragen (> 500 qm) in Verbindung zu  
 anders genutzten Gebäuden 
10.  Gewerbeobjekte 
10.1  Herstellung, Produktion 
10.1.1  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend  
 brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als 800 qm 
10.1.2  wie 10.1.1 jedoch nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße von  
 mehr als 400 qm 
10.1.3  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend 
 nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße von mehr als  
 1600 qm 
10.1.4  wie 10.1.3 jedoch nicht ebenerdig mit einer Brandabschnittsgröße von  
 mehr als 800 qm 
10.1.5  Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend  
 brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Gefahrstoffen, die gemäß  
 VbF/Druckbehälter VO/ChemikalienG/SprengstoffG mit besonderen  
 Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. StUA genehmigt wurden 
10.1.5  wie 10.1.1 jedoch in unmittelbarer Verbindung zu Wohngebäuden mit  
 einer Brandabschnittgröße von mehr als 200 qm 
10.2  Lagerung 
10.2.1  Gebäude zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, die gemäß  
 VbF/Druckbehälter VO/ChemikalienG/SprengstoffG mit besonderen  
 Brandschutzmaßnahmen durch das StAfA bzw. StUA genehmigt wurden 
10.2.2  Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe mit mehr als  
 3200 qm Lagerfläche 
10.2.3  wie 10.2.2 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.4  Gebäude zur Lagerung brennbarer Stoffe mit mehr als 1600 qm Lagerfläche 
10.2.5  wie 10.2.4 jedoch nicht ebenerdig mit mehr als 800 qm Lagefläche 
10.2.6  Freilager für überwiegend brennbare Stoffe mit mehr als 5000 qm  
 Lagerfläche  
10.2.7  Hochregallager 
11.  Sonderobjekte (nach örtlicher Festlegung) 
11.1  Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 
11.2  Landwirtschaftliche Betriebsgebäude mit mehr als 2000 m³ 
11.3  Kirchen und Gebetsstätten 
11.4  Unterirdische Verkehrsanlagen 
11.5  Objekte mit radioaktiven Stoffen ab Gruppe 3 nach Strahlenschutz VO 
11.6  Hotel- und Gaststättenschiffe 
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Lfd. Nr.  Objekte 
 
11.7  Bahnhöfe mit Verkaufsstätten größer als 500 qm Verkaufsfläche 
11.8  Anlagen und Einrichtungen mit biologischen Arbeitsstoffen ab  
 Gefahrengruppe 2 nach dem (Entwurf) der Richtlinie für den  
 Feuerwehreinsatz in Anlagen mit biologischen Arbeitsstoffen 
11.9  Flächen für die Feuerwehr, § 5 Abs. 5 Bau0 NW - Zufahrten auf  
 Grundstücke (nach örtlicher Festlegung) 
 
***)   1 Revisionspflichtiges Objekt 
****) Revisionspflichtiges Objekt, wenn Aufenthaltsräume höher als 60 qm 
 
 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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Satzung 

der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert  

 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Absatz 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07. 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 03. 05. 2005 (GV NRW 
S. 498) hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende Satzung der Mu-
sik&Kunstschule der Stadt Velbert beschlossen: 

 

§ 1 (Gegenstand) 

Die Musik&Kunstschule der Stadt Velbert ist eine öffentliche Einrichtung und gleichberechtigter 
Bestandteil des städtischen Bildungswesens. 

 

§ 2 (Auftrag) 

Die Musik&Kunstschule hat die Aufgabe, die  künstlerischen  Fähigkeiten von interessierten  Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen zu erschließen, individuell zu fördern und in Fällen besonde-
rer Veranlagung eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. 

 

§ 3 (Aufbau, Gliederung, Organisation)         
 
(1)    Die Angebote bietet die Musik&Kunstschule in den Abteilungen Musik, Bildende Kunst und 

Darstellende Kunst. Die Musik&Kunstschule richtet sich als Mitglied nach dem Strukturplan 
und setzt im Bereich Musik das Lehrplanwerk des Verbandes deutscher Musikschulen ein. 
Sie umfasst folgende wesentliche Bereiche: 

 

Grundstufe            - Pränatale Kurse und Eltern/Kind-Gruppen 
                        - Musikwichtel  
                        - Musikalische Früherziehung 
             - Musikalische Grundausbildung 
             - Singklassen 
             - „Jeki“ / „Jekits“ (Jedem Kind ein      
                                                Instrument / Singen / Tanzen / 
                Schulkooperationen)  
                                  - „Kunstbaustelle“  
                                                (Projekte Bildende Kunst) 
 
Hauptstufe   - Instrumentaler Unterricht  
    - Vokaler Unterricht 
    - Tanz 
    - Theater / Film 
    - Bildende Kunst 
 

Ergänzungsfächer  - Musiklehre / Tanzlehre  
(zur Hauptstufe)  - Ensembles  
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Studienvorbereitende  - Begabtenförderung  

Ausbildung   - Theorieunterricht  
               - Studienvorbereitung 
 

Der Unterricht erfolgt einzeln oder in Gruppen- oder Klassenstärke.  

 

(2)     Der Einzelunterricht und Kleingruppenunterricht (bis zu 4 SchülerInnen) ist generell nicht be-
fristet. Für die Dauer von zwölf gegebenen Unterrichtseinheiten besteht für diese Unter-
richtsangebote eine Probezeit. Spätestens zur zehnten Unterrichtseinheit kann jede der bei-
den Seiten den Unterricht schriftlich für nach der 12. Einheit beendet erklären. Nach Ver-
streichen dieser Frist gelten die allgemeinen Kündigungsfristen nach § 4 Abs. 3 der Musik-
schulsatzung. Die Probezeit kann nur einmalig in Anspruch genommen werden. 

(3)    Gruppenzusammensetzung und Dauer der Unterrichtseinheit  hängen  vom Entwicklungsstand 
der SchülerInnen und vom Unterrichtsfach ab. Eine diesbezügliche Festlegung geschieht nach 
pädagogischer Maßgabe durch die Lehrkräfte nach Abstimmung mit der Schulleitung. Ände-
rungen der Gruppenstärke führen im laufenden Schuljahr nicht zu einer Entgeltänderung und 
werden erst im Folgeschuljahr angepasst. 

(4)    Die Lehrmittel (Noten, Metronome etc.) sind in der Regel von den SchülerInnen zu stellen. 
Soweit vorhanden, können schuleigene Musikinstrumente gegen Gebühr ausgeliehen wer-
den. Verbrauchsmaterialien werden in der Regel von der Schule gestellt.  

 

§ 4 (Schulverhältnis) 
 
(1)     An- und Abmeldungen seitens der SchülerInnen bzw. deren gesetzliche Vertreter sind 

schriftlich vorzunehmen. Die Ein- und Ausschulung wird von der Schulleitung vorgenommen. 
Die Aufnahme erfolgt durch den von der Schulleitung vorgegebenen Termin. Sie endet zum 
seitens der Schulleitung schriftlich mitgeteilten Ausschulungstermin. 

(2)     Der unbefristete Unterricht kann zum 28.02. oder 31. 08. eines jeden Jahres mit einer Frist 
von einem Monat schriftlich gekündigt werden, ausgenommen sind konzeptionell befristete 
Jahreskurse wie z.B. Musikwichtel oder Jeki / Jekits. Ausgenommen sind befristete Unter-
richtsangebote im Grundstufenbereich (Musikwichtel, Musikalische Früherziehung etc.), Ko-
operationen mit Kitas oder Familienzentren, Schulkooperationen (Jeki / Jekits Bläser-, Kunst-, 
Streicherklassen etc.) und konzeptionell befristete Jahreskurse. Diese enden ohne Kündi-
gung mit Schuljahresende. Ein Anspruch auf Durchführung von und Teilnahme am Unterricht 
besteht nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten der Musik&Kunstschule der Stadt Vel-
bert. 

(3)     Bei befristeten Unterrichtsangeboten besteht gleichsam ein Anspruch auf                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Durchführung von und Teilnahme am Unterricht nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitä-
ten der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert. Der Unterricht endet termingemäß. Ein An-
spruch auf weiterführenden Unterricht besteht nicht. Hierfür muss ein neuer Aufnahmean-
trag gestellt werden. 

 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 21. Dezember 2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

69 

 

§ 5 (Rechte und Pflichten) 
 
(1)    Die SchülerInnen sind zu regelmäßigem und pünktlichem Besuch des Unterrichtes verpflich-

tet. Versäumnisse sollen rechtzeitig, bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten, 
mitgeteilt werden.          

 Den Anordnungen der Schulleitung, des Lehrpersonals und der Hausaufsicht ist Folge zu 
leisten. Für Beschädigungen an von der Musik&Kunstschule genutzten Gebäuden und de-
ren Inventar haften die SchülerInnen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2)    Die Schulleitung ist berechtigt (bei Minderjährigen nach Anhörung der Erziehungs- berechtig-
ten), SchülerInnen bei Verstoß gegen diese Satzung aus der Musik&Kunstschule auszu-
schließen. Als Verstöße gelten insbesondere: 

 a) wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 

   b) fortwährende Störung des Unterrichtes 

   c) fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung von Einrichtungen   

        und Lehrmitteln 

         d) Nichtentrichtung der Gebühren lt. Gebührensatzung der   
             Musik&Kunstschule der Stadt Velbert. 
                  
(3)    Der Leistungsstand der SchülerInnen in der musikalischen Entwicklung wird kontinuierlich 

durch Vorspiele und Veranstaltungen beobachtet. Diese Veranstaltungen sind in der Regel öf-
fentlich. 

(4)    Die Schulleitung ist berechtigt, das Schulverhältnis zu lösen, wenn SchülerInnen trotz inten-
siver Beratung und Förderung den Unterrichtsanforderungen wiederholt nicht entsprechen 
(vgl. § 4 Absatz 1). 

(5)    Mit der Annahme eines Unterrichtsangebotes der Musik&Kunstschule erfolgt die Zustimmung 
zur Erhebung persönlicher Daten der Teilnehmer und Zahlungspflichtigen.  

 
 

§ 6 (Unterricht) 

(1)     Das Schuljahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines               
         jeden Jahres. Die gesetzlichen Feiertage und die für die      
         allgemeinbildenden Schulen festgelegten Ferien bzw.     
         unterrichtsfreie Tage gelten auch für die Musik&Kunstschule. 
          
         Der Unterricht / das Angebot an allgemeinbildenden Schulen,   
         Kitas oder Familienzentren erfolgt nur konform zum internen    
         Unterricht der Einrichtung. Ein von der Einrichtungsleitung      
         bestimmter Ausfall (z.B. Schulfrei, Hitzefrei, Ausflüge,   
         Brückentage, schulfreie Konferenztage, Ferienbeginn etc.) wird 
         nicht erstattet.  
 
(2)   Bei Unterrichtsausfall wegen Erkrankung oder sonstiger Verhinderung einer Lehrkraft wird 

nach Möglichkeit Ersatzunterricht (z.B. auch in Jeki / Jekits – Parallelkursen) erteilt bzw. 
werden die Gebühren anteilig erstattet (§ 4 Absatz 1 der Gebührensatzung der Mu-
sik&Kunstschule der Stadt Velbert) 
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§ 7 (Aufsicht) 

(1)    Die SchülerInnen werden nur während des Unterrichtes innerhalb des jeweiligen   Unter-
richtsraumes durch die Lehrkräfte der Musik&Kunstschule beaufsichtigt. 

(2)    Bei ansteckenden Krankheiten gelten die Gesundheitsbestimmungen des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

 

§ 8 (Gebührenpflicht) 

Für die Teilnahme am Unterricht werden Gebühren nach der Gebührensatzung der Mu-
sik&Kunstschule der Stadt Velbert erhoben. Für Projekte, Kooperationen und Workshops erfolgt 
eine besondere Regelung (§ 1.7 Gebührensatzung). 

 

§ 9 (Mitwirkung) 

Die Eltern der Schüler/innen und die erwachsenen Teilnehmer/innen wirken in Angelegenheiten 
der Musik&Kunstschule nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen mit: 

    1.  Zum Zwecke der Schulmitwirkung wird ein Beirat der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert 
gebildet. 

2.  Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit der Musik&Kunstschule zu fördern. Er vertritt die Inte-
ressen der Eltern und SchülerInnen und dient als ihr Kontaktorgan innerhalb und außerhalb 
der Schule. 

3.  Der Beirat berät über allgemeine Fragen des Unterrichtes und der Organisation. Dies schließt 
ein schriftliches Anhörungsrecht beim Ausschuss für Schule und Bildung insbesondere in fol-
genden Angelegenheiten ein: 

 - Teilung, Zusammenlegung und Auflösung der Schule 

  - Änderung in Struktur und Organisation der Schule bzw. des   

         Unterrichtes 

  - Räumliche Unterbringung und Baumaßnahmen 

  - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen 

  - Veränderungen in Satzung und Gebührensatzung 

 

§ 10 (Beirat, Schulversammlung) 

(1)  Alle zwei Jahre wählt eine Schulversammlung aus ihrer Mitte in geheimer Wahl jeweils drei Bei-
ratsmitglieder aus Velbert-Mitte, Velbert-Langenberg und Velbert-Neviges. Die Schulversamm-
lungen setzen sich aus den Eltern der minderjährigen SchülerInnen und SchülerInnen der Mu-
sik&Kunstschule, die mindestens das 16. Lebensjahr beendet haben, und den volljährigen 
SchülerInnen zusammen. 

(2)   Innerhalb 4 Wochen nach seiner Wahl tritt der Beirat zusammen, und wählt aus seiner Mitte in 
geheimer Wahl seine(n) Vorsitzende(n) und dessen/deren Stellvertreter(in). 
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(3)   Wiederwahl ist zulässig. Bis zur Neuwahl des Beirates führt der bisherige Beirat die Geschäfte 
weiter. Bis zur Wahl des/der neuen Vorsitzenden bleibt der/die bisherige Vorsitzende im Amt. 
Die Wahlergebnisse sind den Wahlberechtigten bekanntzugeben. 

(4)  Schulleitung und Förderverein der Musik&Kunstschule können beratende Mitglieder in den 
Beirat entsenden. Diese beratenden Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. 
 
 

§ 11 (Sitzungen, Versammlungen) 

 

(1)   Alle zwei Jahre innerhalb von 6 Wochen nach Schuljahresbeginn beruft die Schulleitung mit 
einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen eine Schulversammlung ein. 

 Auf Antrag von mindestens fünf Beiratsmitgliedern oder mindestens 20 Eltern bzw. SchülerIn-
nen, die mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind innerhalb von 6 Wochen nach 
Antragstellung Schulversammlungen einzuberufen. 

(2)  Mit einer Ladungsfrist von mindestens 10 Tagen kann der Beiratsvorsitzende einmal im Schul-
jahr eine Sitzung des Beirates einberufen. Bei gleicher Verfahrensweise ist auf begründeten 
Antrag von mindestens drei Beiratsmitgliedern oder der Schulleitung innerhalb von drei Wo-
chen nach Antragstellung eine Sitzung des Beirates einzuberufen. 

(3)  Über die Sitzungen des Beirates werden Niederschriften angefertigt, die allen Mitgliedern ab-
schriftlich zur Verfügung stehen. Der Beirat hat den Schulversammlungen über seine Tätigkeit 
zu berichten. 

 
 

§ 12 (Beschlüsse, Abstimmungen) 
 

(1)   Die Schulversammlungen sind beschlussfähig, wenn mehr als 10    Personen anwesend sind. 
Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit. Jedes anwesende Mitglied der Schulversamm-
lung hat bei Wahlen und Abstimmungen eine Stimme. 

(2)   Der Beirat ist bei Anwesenheit des/der Vorsitzenden oder dessen/deren StellvertreterIn be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist    

       Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des/der Vorsitzenden.  

       Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit vertagt worden und wird zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand erneut eingeladen, so ist der Beirat ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Bei der Einladung ist auf diese 
Bestimmung hinzuweisen. 

 
 

§ 13 (Kommunikation) 
 
Im Rahmen der Anmeldung an der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert geben SchülerInnen 
bzw. deren gesetzliche Vertreter regelmäßig Kontaktdaten preis, u.a. Telefonnummern und E-
Mail-Adressen. Gleichzeitig erhalten SchülerInnen regelmäßig Kontaktdaten von Lehrkräften, so 
dass die gegenseitige Kontaktaufnahme und Information, z.B. über Terminver-schiebungen oder 
Unterrichtsausfall möglich ist. 

 

1. Die SchülerInnen bzw. deren gesetzliche Vertreter und Lehrkräfte verpflichten sich, die erhalte-
nen Kontaktdaten vertraulich zu behandeln, diese insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben. 
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2. Über etwaigen Unterrichtsausfall, Terminverschiebungen oder sonstige Änderungen werden die 
SchülerInnen bzw. deren gesetzliche Vertreter und Lehrkräfte primär per SMS informiert. Sollte 
dies nicht möglich sein, erfolgt die Kontaktaufnahme telefonisch und bei Nichterreichbarkeit per 
E-Mail. Zugleich informiert die Musik&Kunstschule ihre SchülerInnen und Lehrkräfte per Aus-
hang über etwaige Änderungen im Unterrichtsablauf. 

 

§ 14 (Veranstaltungen, Bild- und Tonaufzeichnungen) 
 
Die Veranstaltungen der Musik&Kunstschule einschließlich der erforderlichen Vorbereitungen sind 
konzeptioneller Bestandteil des Unterrichts.  

1. Die Musik&Kunstschule ist bei Vorliegen einer entsprechenden Einwilligungserklärung be-
rechtigt, im Unterricht und in ihren Veranstaltungen Fotos, Ton- und Filmaufnahmen her-
zustellen und für ihren Eigenbedarf sowie ihre Darstellung in der Presse, in Printmedien 
der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert und des Verbands deutscher Musikschulen e.V. 
sowie im Internetauftritt der Musik&Kunstschule der Stadt Velbert und des Verbands deut-
scher Musikschulen e.V. zu veröffentlichen.  

2. Eine der Musik&Kunstschule erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Mu-
sik&Kunstschule oder dem Verband deutscher Musikschulen e.V. mit Wirkung für die Zu-
kunft, auch für einzelne Veranstaltungen, widerrufen werden. 

 

§ 15 (Sonstiges) 

(1)   Der/Die LeiterIn der Musik&Kunstschule unterrichtet den Beirat laufend über die für die   
Schule bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere über die unter § 9 Absatz 3 genannten 
Punkte. 
 

§ 16 
 
Vorstehende Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, 21.12.2018 
 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit zur Erstellung des Lärmaktionsplans Stufe 3 für die 

Stadt Velbert  
 

Zu der Erstellung des  
Lärmaktionsplans Stufe 3 für die Stadt Velbert 

 findet am 
 
 

08.01.2019 um 17:00 Uhr, 

im Saal Velbert im Rathaus in Velbert - Mitte 

Thomasstr. 1, 42551 Velbert 

 
 
unter Anwendung der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien für die Öffentlichkeits-
beteiligung die gemäß § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz vorgesehene Beteiligung der Öffent-
lichkeit statt. 
 
Dabei wird der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stufe 3 vorgestellt und der Öffentlichkeit Gele-
genheit gegeben, sich zu äußern und die Maßnahmenvorschläge zu erörtern. 
 
Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung liegt der Entwurf des Lärmaktionsplanes zur Vorabin-
formation bereits im Veranstaltungsraum aus. 
 

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stufe 3  liegt auch in der Zeit vom 07.01.2019 bis ein-

schließlich 05.02.2019 während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert, und zwar  
 
 

Montag 8.00 bis 16.00 Uhr 

Dienstag und Mittwoch 8.00 bis 15.00 Uhr 

Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 

 
 

im Rathaus, Gebäude Thomasstr. 7, Planungsamt 3.1, Etage 0, 42551 Velbert öffentlich aus. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf des Lärmaktionsplanes Stufe 
3 abgegeben werden. Der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stufe 3 ist auch im Internet unter 
www.stadtplanung.velbert.de unter der Rubrik „Sonstige Planungen“ einsehbar.  
 
 
Velbert, 13.12.2018 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. Ostermann 
(Beigeordneter) 

http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung der Stadt Velbert 

 

über das Auslaufen des Wasserkonzessionsvertrages 

im Stadtgebiet Velbert-Langenberg 
 
 
Die Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Land Nordrhein-Westfalen, macht bekannt, dass der Wasser-
konzessionsvertrag für die Durchführung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im Stadtbezirk 
Langenberg zum 30.06.2020 ausläuft. Die Stadt beabsichtigt, einen neuen Was-
serkonzessionsvertrag mit voraussichtlichem Laufzeitbeginn ab 01.07.2020 und einer Laufzeit von 
20 Jahren abzuschließen. 
 
Interessenten am Neuabschluss des Wasserkonzessionsvertrages werden gebeten, ihre  
Interessensbekundung 
 

bis zum 05.03.2019 schriftlich bei der 

 

Stadt Velbert 

Verfahrensleitende Stelle Wasserkonzessionsverfahren Langenberg 

Herrn Christoph Peitz 

Thomasstraße 1 

42551 Velbert 

 

E-Mail: christoph.peitz@velbert.de | Telefon: 02051 / 26-2009 

 
 
einzureichen. Die Interessenten haben der Stadt auch eine elektronische Kontaktadresse (E-Mail) 
mitzuteilen, unter der eine Kommunikation im weiteren Verfahren, z.B. zur Übermittlung von Ver-
fahrensunterlagen, erfolgen kann. 
 
Nicht form- und fristgerecht eingereichte Interessensbekundungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Daten über die technische und wirtschaftliche Situation der örtlichen Wasserversorgungs-
anlagen, die der Stadt Velbert vom Altkonzessionär zur Verfügung gestellt wurden, werden durch 
die vorbezeichnete Stelle der Stadt Velbert nach Vorliegen einer unterzeichneten Vertraulichkeits-
vereinbarung an die Interessenten versendet. Zur Abforderung der Daten bzw. der Vertraulich-
keitsvereinbarung wird um eine E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse gebeten. 
 
 
Velbert, 10.12.2018 
 
Bürgermeister 
Dirk Lukrafka 

mailto:christoph.peitz@velbert.de
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B e k a n n t g a b e 

 

über die Auslegung des Beteiligungsberichtes 2017 zum Gesamtabschluss 
 

 
Gemäß § 117 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) wird der Beteiligungsbericht 2017 zum Gesamt-
abschluss der Stadt Velbert in der Zeit vom 02.01.2019 bis 31.01.2019 in folgenden Dienststellen 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt: 
 
 
 

 Rathaus Velbert Mitte 
Servicebüro, Thomasstr.1 

 

 Servicebüro Velbert-Neviges 
Elberfelder Str.64 

 

 Servicebüro Velbert-Langenberg 
    Donnerstr.13  
 
 

Für die Auslegung gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
 

 
 
 
Außerdem kann der Beteiligungsbericht eingesehen werden im 
 

- Rathaus Velbert Mitte 
Beteiligungsverwaltung (Zimmer 160 / Ebene 1) 
 

 
Der Beteiligungsbericht ist auch im Internet veröffentlicht, unter: velbert.de, Bürgerinformation, 
Rathaus, städtische Finanzen u. Beteiligungen, Beteiligungen. 
 
 
 
 
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Lukrafka 
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Bekanntmachung über den 

Bebauungsplan Nr. 625.01 - Gemeindezentrum Kostenberg - 1. Änderung  

als Satzung 

vom 19.12.2018 

 
 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 den Bebauungsplan  

Nr. 625.01 - Gemeindezentrum Kostenberg - 1. Änderung als Satzung gemäß § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) beschlossen. Der Satzungsbeschluss hat folgenden Wortlaut: 

 
  

1. Den Abwägungsvorschlägen zu den Anregungen der Öffentlichkeit, Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, 
dargelegt in Teil III der Bebauungsplanbegründung wird gefolgt.  

 
2. Der Begründung gem. § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) zur Satzung des Bebauungs-

plans Nr. 625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg – 1. Änderung wird zugestimmt.  
 

3. Der Bebauungsplan Nr. 625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg – 1. Änderung wird ge-
mäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen.  

 
4. Der Bebauungsplan Nr. 625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg – 1. Änderung ersetzt bei 

Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 
625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg –.  

 
 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg – 1. Änderung ersetzt bei Inkraft-
treten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen Bebauungsplans Nr. 625.01 – Gemeinde-
zentrum Kostenberg –. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit der Begründung vom Zeitpunkt dieser Bekanntma-

chung bei der Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Ve-

lbert, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art-, so werden diese zu jedermann Ein-
sicht bei der vorgenannten auslegenden Stelle bereitgehalten. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung sind vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im 
Internet unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
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Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 

 
2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebau-
ungsplan Nr. 625.01 – Gemeindezentrum Kostenberg – 1. Änderung rechtsverbindlich.  

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über den Bebauungsplan Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung  

(Günther-Weisenborn-Straße / Kollwitzstraße) 

als Satzung 

vom 19.12.2018 
 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 den Bebauungsplan  

664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisenborn- Straße / Kollwitzstraße) als Sat-
zung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Satzungsbeschluss hat folgenden 
Wortlaut: 

 
1. Den Abwägungsvorschlägen zu den Anregungen der Öffentlichkeit, Behörden und sonsti-

gen Trägern öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, 
dargelegt in Teil III der Bebauungsplanbegründung wird gefolgt.  
 

2. Der Begründung gem. § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) zur Satzung des  
Bebauungsplans Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisenborn- Straße 
/ Kollwitzstraße) wird zugestimmt.  
 

3. Der Bebauungsplan Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisen born-
Straße / Kollwitzstraße) wird gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen.  
 

4. Der Bebauungsplan Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisen born-
Straße / Kollwitzstraße) ersetzt bei Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans Nr. 664 - Knickmeyerstraße -. 

 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisenborn-Straße / 
Kollwitzstraße) ersetzt bei Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Nr. 664 - Knickmeyerstraße -. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit der Begründung vom Zeitpunkt dieser Bekanntma-

chung bei der Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Ve-

lbert, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art-, so werden diese zu jedermann Ein-
sicht bei der vorgenannten auslegenden Stelle bereitgehalten. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung sind vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im 
Internet unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
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Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 
bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 

 
2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebau-
ungsplan Nr. 664 – Knickmeyerstraße – 1. Änderung (Günther-Weisenborn-Straße / Kollwitzstra-
ße) rechtsverbindlich.  

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 

 
Velbert, den 19.12.2018 
 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Bekanntmachung 

über den Bebauungsplan 

Nr. 706.01 - Brangenberger Straße - als Satzung 

Vom 19.12.2018 
 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 09.10.2018 den Bebauungsplan  

706.01 – Brangenberger Straße –  als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlos-
sen. Der Satzungsbeschluss hat folgenden Wortlaut: 

 
 

1. Den Abwägungsvorschlägen zu den Anregungen der Öffentlichkeit, Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, 
dargelegt in Teil III der Bebauungsplanbegründung wird gefolgt.  
 

2. Der Begründung gem. § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) zur Satzung des Bebauungs-
plans Nr. 706.01 – Brangenberger Straße – wird zugestimmt.  

 
3. Der Bebauungsplan Nr. 706.01 – Brangenberger Straße – wird gemäß § 10 Absatz 1 

BauGB als Satzung beschlossen.  
 

4. Der Bebauungsplan Nr. 706.01 – Brangenberger Straße – ersetzt bei Inkrafttreten in sei-
nem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 706 – Am Eickheister –. 

 
 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt. 
  
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 706.01 – Brangenberger Straße – ersetzt bei Inkrafttreten in seinem Gel-
tungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 706 – Am Eickheister –. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit der Begründung vom Zeitpunkt dieser Bekanntma-

chung bei der Stadtverwaltung Velbert, Abteilung 3.1 Planungsamt, Thomasstr. 7, 42551 Ve-

lbert, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des 
Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Soweit in diesem Bebauungsplan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – VDI-
Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art-, so werden diese zu jedermann Ein-
sicht bei der vorgenannten auslegenden Stelle bereitgehalten. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung sind vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab auch im 
Internet unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
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Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 
bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 

 
2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebau-
ungsplan Nr. 706.01 – Brangenberger Straße – rechtsverbindlich.  

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/ und www.stadtplanung.velbert.de. 
 
 
Velbert, den 19.12.2018 
 
gez. 
Lukrafka 
Bürgermeister 

http://www.velbert.de/aktuelles/amtsblatt/
http://www.stadtplanung.velbert.de/
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Öffentliche Zustellung 
 
Mohammed Taha, geb. am ?, zurzeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mitteilung nach 
§ 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 14.12.2018 öffentlich zugestellt. Das Schrift-
stück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 103 eingesehen wer-
den. 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
Velbert, den 14.12.2018 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Maurer (Abteilungsleiter) 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Herrn Ramsey Kwasi, geb. ?, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung nach 
§ 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 17.12.2018 öffentlich zugestellt. Das Schrift-
stück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 105 eingesehen wer-
den. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 17.12.2018 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Maurer (Abteilungsleiter) 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Mohammad Al Mattar, geb. 04.01.1977, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mit-
teilung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 17.12.2018 öffentlich zugestellt. 
Das Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, Zimmer 105 einge-
sehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 17.12.2 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Maurer (Abteilungsleiter) 
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Öffentliche Ausschreibungen 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus: 
 

 Schlüsselfertige Errichtung eines Funktionsgebäudes nebst Tribüne für ein Stadion 

 Wasserkonzessionsvertrag Velbert-Langenberg 

 Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb - Bürgerforum Niederberg ÖPP-Projekt 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 

 
 

Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 

unter dem Vorbehalt von Änderungen 
 
 

Dienstag, 22.01.,   Bezirksausschuss Velbert-Mitte 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Mittwoch, 23.01.,   Bezirksausschuss Velbert-Langenberg 
     (Bürgerhaus Langenberg) 
 

Donnerstag,  24.01.,   Kulturausschuss 
     (Schloss- und Beschlägemuseum) 
 

Dienstag, 29.01.,   Bezirksausschuss Velbert-Neviges 
     (Feuerwache Velbert-Neviges) 
 

Mittwoch, 30.01.   Ausschuss f. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Dienstag, 05.02.,   Umwelt- und Planungsausschuss 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Donnerstag, 07.02.,   Integrationsrat 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Dienstag, 12.02.,   Haupt- und Finanzausschuss 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Donnerstag, 14.02.,   Jugendparlament 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Dienstag, 19.02.,   Jugendhilfeausschuss 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Dienstag, 26.02.,   R a t   d e r   S t a d t 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
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